
Jus Internationale et Europaeum 
herausgegeben von 

Thilo Marauhn und Christian Walter 

5 





Der Europäische Haftbefehl 
vor dem Bundesverfassungsgericht 

Herausgegeben von 

Frank Schorkopf 

Mohr Siebeck 



Frank Schorkopf, geboren 1970; Studium der Rechtswissenschaft an der Universität 
Hamburg und der London School of Economics; 1999 Promotion; wissenschaftlicher 
Assistent am Institut für Öffentliches Recht der Universität Bonn. 

ISBN 3-16-148983-7 
ISBN-13 978-3-16-148983-9 / eISBN 978-3-16-160511-6 unveränderte eBook-Ausgabe 2022 
ISSN 1861-1893 (Jus Internationale et Europaeum) 

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio
graphie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de 
abrufbar. 

© 2006 Mohr Siebeck Tübingen. 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Ver
lags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzun
gen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen 
Systemen. 

Das Buch wurde von Gulde-Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruck
papier gedruckt und von der Buchbinderei Held in Rottenburg gebunden. 



Vorwort 

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts befaßte sich von Novem-
ber 2004 bis Juli 2005 mit der Verfassungsbeschwerde eines Deutsch-
Syrers, der auf Grund eines Europäischen Haftbefehls nach Spanien ausge-
liefert werden sollte. Das Verfahren ist aus mehreren Gründen - über den 
Augenblick hinaus - der Aufmerksamkeit wert. Anhand der Verfassungs-
beschwerde läßt sich eindrücklich studieren, wie die Institution der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit als Teil einer staatlichen Rechtsordnung arbeitet. Der 
Fall ist mit Blick auf den zeitlichen Ablauf und die Durchsetzung der Ge-
richtsentscheidungen - insbesondere der einstweiligen Anordnung - ein 
Lehrbeispiel für das Zusammenwirken der Gewalten im modernen Verfas-
sungsstaat. Der Sachverhalt und die daraus folgenden Rechtsfragen stehen 
musterhaft für den politischen Prozeß und die Rechtsetzung im gestuften 
Verbund der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, die ihrerseits 
unter dem Eindruck internationaler Ereignisse und Rechtsentwicklungen 
handeln. 

Mit diesem Buch werden die wesentlichen Dokumente dieses Verfas-
sungsbeschwerde-Verfahrens veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die 
das Verfahren tragenden Schriftsätze, Stellungnahmen und Entscheidun-
gen, vor allem aber um das Wortlautprotokoll der zweitägigen mündlichen 
Verhandlung. Die in der mündlichen Verhandlung behandelten Themen 
und das Rechtsgespräch zwischen den Senatsmitgliedern, den Beteiligten 
und den Sachverständigen stecken den Horizont einer Diskussion ab, die 
durch das Urteil vom 18. Juli 2005 und die drei Sondervoten nicht voll-
ständig abgebildet wird. Die den Dokumenten vorangestellte Einfuhrung 
stellt das Verfahren in das Zeitgeschehen. Sie beleuchtet den tatsächlichen 
und rechtlichen Hintergrund mit einem Schwerpunkt auf dem Ausliefe-
rungsrecht. Sie versucht Reaktionen auf die Entscheidung einzufangen und 
blickt auf die weitere Entwicklung der Thematik. 

Die Verfahrensbeteiligten haben freundlicherweise der Veröffentlichung 
ihrer Schriftsätze zugestimmt. Besonders danke ich Frau Astrid Schmidt, 
die den Tonbandmitschnitt mit großer Geduld in Schriftform übertragen 
und die Veröffentlichung engagiert unterstützt hat. 

Bonn, im März 2006 Frank Schorkopf 
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Einführung 

von Frank Schorkopf 

I. Auslieferung und Europäischer Haftbefehl 

1. Das Rechtsinstrument der Auslieferung 

Die Auslieferung ist ein traditionelles Institut der internationalen Rechts-
hilfe in Strafsachen. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß eine Person auf 
Ersuchen zwangsweise aus dem Bereich der inländischen Hoheitsgewalt 
entfernt und in den Bereich einer ausländischen Hoheitsgewalt überstellt 
wird.1 Sie erschöpft sich im Wesentlichen in der Übergabe des Betroffenen 
an die ausländische Strafverfolgungsbehörde, um das dort betriebene 
Strafverfahren abschließen oder eine bereits verhängte Strafe vollstrecken 
zu können.2 Mit der Auslieferung unterstützt ein Staat somit die Ausübung 
der bestehenden Gerichtshoheit eines anderen Staates. Insoweit besteht ein 
Unterschied zur Ausweisung, die auf der Initiative der inländischen Ho-
heitsgewalt beruht und sich auf die - durch die Abschiebung zwangsweise 
durchsetzbare - Aufforderung zur Ausreise aus dem Hoheitsgebiet be-
schränkt.3 

Das Bedürfnis nach einer Auslieferung zur Strafverfolgung oder Straf-
vollstreckung beruht auf dem gegenseitigen Interesse der Staaten, bei der 
Bekämpfung des Verbrechens zusammenzuarbeiten.4 Sie verbessert auch 
die Möglichkeiten der Strafrechtspflege im ersuchten - dem ausliefern-
den - Staat, weil die Auslieferung nach dem völkerrechtlichen Grundsatz 
der Gegenseitigkeit erfolgt: Der Staat, der an einen anderen Staat auslie-
fert, kann seinerseits von diesem Hilfe bei der nationalen Strafrechtspflege 

1 Vgl. BVerfGE 10, 136(139). 
2 Vgl. BVerfGE 29, 183 (192). 
3 Randelzhofer, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar (Loseblatt), Art. 16 Abs. 2 Satz 1 

GG Rn. 5. 
4 Vgl. BVerfGE 4, 299 (303). 
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verlangen. Die Auslieferung fördert damit die Kooperation zwischen Staa-
ten und manifestiert ein gemeinsames Anliegen - die Wahrung des Rechts. 

Als Regel des allgemeinen Völkerrechts gilt allerdings, daß kein Staat 
zur Auslieferung verpflichtet ist.5 Eine gesuchte Person wird entweder oh-
ne Rechtspflicht auf Grund einer autonomen Entscheidung des ausliefern-
den Staates an den ersuchenden Staat überstellt oder die Auslieferung er-
folgt nach den Bestimmungen eines völkerrechtlichen Vertrages. Im ver-
traglichen Auslieferungsverkehr verzichten die beteiligten Staaten auf ihr 
weites Ermessen im Bereich der Rechtshilfe und verpflichten sich, nur in 
näher bezeichneten Ausnahmefallen ein Auslieferungsersuchen zurückzu-
weisen. 

Die Ausnahmeregelungen lassen sich im wesetlichen in drei Fallgrup-
pen zusammenfassen: Sie werden zunächst für die Verfolgung von militä-
rischen, fiskalischen und politischen Delikten vereinbart.6 Denn zum einen 
lehnen es Staaten regelmäßig ab, eine Verantwortung für den Schutz der 
sicherheitspolitischen und finanziellen Interessen anderer Staaten zu über-
nehmen. Zum anderen bestehen zwischen den Staaten prinzipielle Mei-
nungsverschiedenheiten über die Definition einer »politischen Straftat«.7 

Darüber hinaus besteht in vielen nationalen Rechtsordnungen eine allge-
meine Auslieferungsausnahme, die an die tatsächlichen und rechtlichen 
Bedingungen im ersuchenden Staat anknüpft. Es wird vor allem die Frage 
gestellt, ob durch die Auslieferung möglicherweise die Grundrechte des 
Verfolgten verletzt werden. Aus der Perspektive des ersuchten Staates 
können diese Ausnahmetatbestände sogar als verfassungsrechtliche Verbo-
te ausgestaltet sein. So ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts die Überstellung eines Verfolgten nur dann zulässig, 
wenn die Auslieferung und die ihr zugrunde liegenden Akte mit den ver-
bindlichen völkerrechtlichen Mindeststandards und den unabdingbaren 
verfassungsrechtlichen Grundsätzen der deutschen öffentlichen Ordnung 
vereinbar sind.8 

5 Doehring, Völkerrecht, 2. Aufl., 2004, Rn. 905; Stein, Extradition, in: Bernhardt 
(Hrsg.), Encyclopedia of Public International Law, Bd. 2, 1995, S. 327 (328); Kimminich, 
in: Bonner Kommentar (Loseblatt), Art. 16 (Zweitbearbeitung), Rn. 72. 

6 Siehe ausfuhrlich zur Begründung der Auslieferungsausnahme Stein, Die Ausliefe-
rungsausnahme bei politischen Delikten 1983, S. 52 ff. 

7 Diese Meinungsverschiedenheiten bestehen in vergleichbarer Weise über den Be-
griff des »Terrorismus«. Trotz der zahlreichen Rechtssetzungsaktivitäten seit dem Jahr 
2001 besteht nur für einen Kernbereich Konsens, siehe dazu Walter, Defining Terrorism 
in National and International Law, in: Walter/Vöneky/Röben/Schorkopf (Hrsg.), Terro-
rism as a Challenge for National and International Law, 2004, S. 23 ff. 

8 Vgl. BVerfGE 63, 332 (337 f.); 75, 1 (19); 108, 129 (136); Beschlüsse der 1. Kam-
mer des Zweiten Senats vom 8. April 2004 - 2 BvR 253/04, StV 2004, S. 440 ff., vom 
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Eine weitere Ausnahme von der Verpflichtung zur Auslieferung wird 
häufig für Staatsangehörige des ersuchten Staates vereinbart. Der Rechts-
satz, daß Inländer nicht ausgeliefert werden dürfen, ist im kontinentaleuro-
päischen Rechtskreis seit dem Ende des 18. Jahrhunderts anerkannt und 
fand entsprechende Verbreitung.9 Der anglo-amerikanische Rechtskreis hat 
hingegen einen anderen Weg eingeschlagen. Dort ist die Auslieferung ei-
gener Staatsgehöriger an das Ausland grundsätzlich zulässig. Diese Grund-
regel ist die Folge eines strikt verstandenen Territorialitätsprinzips im 
Strafrecht. Hiernach bestimmt sich die Strafbarkeit einer Handlung aus-
schließlich nach dem Tatort. Die Staatsangehörigkeit des Täters oder des 
Opfers scheiden als Anknüpfungspunkt für den Strafanspruch einer 
Rechtsordnung aus. Da Auslandstaten von eigenen Staatsangehörigen folg-
lich nicht bestraft werden können, wird die dadurch entstehende Strafbar-
keitslücke über die Auslieferung des eigenen Staatsangehörigen geschlos-
sen. Entscheiden sich Staaten aus dem kontinentaleuropäischen und dem 
anglo-amerikanischen Rechtskreis für eine strafrechtliche Zusammenar-
beit, besteht deshalb häufig das Praxisproblem, daß in Bezug auf eigene 
Staatsangehörige der Grundsatz der Gegenseitigkeit nicht eingehalten wer-
den kann. Während die Staaten des anglo-amerikanischen Rechtskreises 
ihre Staatsangehörigen ausliefern würden, lehnen Staaten mit kontinental-
europäischer Rechtsordnung dies prinzipiell ab. Im vertraglichen Ausliefe-
rungsverkehr zwischen solchen Staaten wird dieses Problem dadurch ge-
löst, daß die Auslieferung eigener Staatsangehöriger durch eine entspre-
chende Vereinbarung ausgeschlossen wird. 

Mit einem Seitenblick auf die neuere deutsche Verfassungsgeschichte 
läßt sich im folgenden Abschnitt eine Antwort auf die Frage nach den Mo-
tiven für das Auslieferungsverbot eigener Staatsangehöriger entwickeln. 

2. Das Auslieferungsverbot für deutsche Staatsangehörige 

In den deutschen Territorien verfestigte sich zum Ende des 18. Jahr-
hunderts die Rechtsauffassung, daß Untertanen nicht an auswärtige Ge-
richtsbehörden, Regierungen oder Mächte ausgeliefert werden.10 Es be-
durfte deshalb einer ausdrücklichen Regelung des Gegenteils, als sich die 
Staaten des Deutschen Bundes 1854 entschlossen, Straftäter untereinander 
auszuliefern. Nach Gründung des Norddeutschen Bundes verpflichteten 
sich die beteiligten Territorien ausdrücklich, eigene Staatsangehörige in 

3. März 2004 - 2 BvR 26/04, EuGRZ 2004, S. 321 (323) und vom 24. August 2000 -
2 BvR 1430/00, NJW 2001, S. 3110. 

9 Lammasch, Die Frage der Staatsangehörigkeit im Rechte der Auslieferung, AöR 1 
(1886), S. 309 (320) mit ausfuhrlichen Nachweisen zur Staatenpraxis. 

10 Mettgenberg, Ein Deutscher darf nicht ausgeliefert werden!, 1925, S. 6 ff. m.w.N. 
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den Grenzen des Bundes auszuliefern.11 Bereits an den Grenzen des Nord-
deutschen Bundes endete jedoch dieses Zugeständnis. Zum Beispiel nahm 
der Auslieferungsvertrag des Bundes mit dem Großherzogtum Baden die 
eigenen Staatsangehörigen von der Auslieferungspflicht wieder aus.12 Zur 
Auslieferung eigener Staatsangehöriger hieß es in § 9 des Strafgesetzbu-
ches für den Norddeutschen Bund: »Ein Norddeutscher darf einer auslän-
dischen Regierung zur Verfolgung oder Bestrafung nicht überliefert wer-
den.«13 Mit der Gründung des Deutschen Reichs ist die Regelung - nach 
der Ersetzung des Wortes »Norddeutscher« durch »Deutscher« - in das 
Reichsstrafgesetzbuch von 1871 aufgenommen worden. Diese Vorschrift 
wurde durch den wortgleichen Art. 112 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfas-
sung zu Verfassungsrecht aufgewertet und als »reichsverfassungskräftiges 
Grundrecht« verstanden.14 Das Deutsche Auslieferungsgesetz vom 23. De-
zember 1929,15 das bis zum 1. Juli 1983 in Kraft blieb, konkretisierte folg-
lich nur die Regelungen für die Auslieferung von Ausländern. 

Die Konstitutionalisierung des Auslieferungsverbots durch die Weima-
rer Reichsverfassung wurde als Ausdruck der Selbstachtung des Staates 
verstanden, der nicht mehr über die vollständige Personalhoheit auf seinem 
Territorium verfugt, sondern sich von den völkerrechtlich begründeten An-
sprüchen anderer Staaten herausgefordert sieht.16 Angestoßen durch die Er-
fahrungen nach dem Ersten Weltkrieg, insbesondere mit der Umsetzung 
des Versailler Vertrages,17 fand zunehmend die Ansicht Gefolgschaft, daß 
die Auslieferung eigener Staatsangehöriger die nationalen Gefühle der Be-

11 § 23 des Gesetzes betreffend die Gewährung der Rechtshülfe vom 21. Juni 1869, 
Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes, 1869, S. 305: »Die Bestimmungen der 
§ § 2 1 und 22 [Auslieferungstatbestände, der Verf.] finden auch dann Anwendung, wenn 
die Person, deren Auslieferung verlangt wird, dem Staate angehört, dessen Gericht um 
die Auslieferung ersucht ist.« 

12 Art. 23 des Vertrages zwischen dem Norddeutschen Bunde und dem Großher-
zogthum Baden wegen wechselseitiger Gewährung der Rechtshülfe vom 14. Januar 1870, 
Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes, 1870, S. 67: »Von Seiten der Staaten des 
Norddeutschen Bundes wird kein Norddeutscher, von Großherzoglich Badischer Seite 
kein Angehöriger des Großherzogtums ausgeliefert.« 

13 Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes, 1870, S. 197. 
14 Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs, 14.Aufl. , 1933,Art. 112 ,S .541 . 
15 Deutsches Auslieferungsgesetz vom 23. Dezember 1929 - DAG, RGBl I, S. 239; 

§ 1 lautet: »Ein Ausländer, der von der Behörde eines ausländischen Staates wegen einer 
strafbaren Handlung verfolgt wird oder verurteilt worden ist, kann der Regierung dieses 
Staates auf Ersuchen einer zuständigen Behörde zur Strafverfolgung oder Strafvollstrek-
kung ausgeliefert werden.« 

16 So ausdrücklich Mettgenberg, Ein Deutscher darf nicht ausgeliefert werden!, 1925, 
S. 33. 

17 Gesetz über den Friedensschluß zwischen Deutschland und den alliierten und asso-
ziierten Mächten, RGBl. 1919, S. 687, Anlage S. 983. 
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völkerung verletze.18 Der Vertrag verpflichtete die deutsche Regierung, 
»den alliierten und assoziierten Mächten oder derjenigen Macht von ihnen, 
die einen entsprechenden Antrag stellt, alle Personen auszuliefern, die ihr 
auf Grund der Anklage, sich gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges 
vergangen zu haben [...], bezeichnet werden« (Art. 228 Abs. 2). Diese 
Vorschrift hatte Vorrang vor der Weimarer Reichsverfassung - deren Be-
stimmungen den Friedensvertrag unberührt ließen (Art. 178 Abs. 2 Satz 2 
WRV).19 Die Vorschrift zielte auf die »Kriegsbeschuldigten«, die von den 
Siegermächten als aus deren Sicht Hauptverantwortliche des Weltkrieges 
und einzelner Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden soll-
ten. Zusätzlich sollte der Deutsche Kaiser vor einen besonderen Gerichts-
hof der alliierten Mächte gestellt werden (Art. 227). Eine weitere Ausliefe-
rungspflicht begründete das Rheinlandabkommen vom 28. Juni 1919.20 

Das Abkommen verpflichtete die Behörden des unbesetzten Teil Deutsch-
lands, auf Ersuchen der Besatzungsbehörden jedermann - also auch einen 
Deutschen - zu überstellen, der einer Straftat gegen die Besatzungstruppen 
angeschuldigt wurde. 

Entsprechende Auslieferungen fanden trotz der bestehenden Rechts-
pflicht jedoch nicht statt. Die deutsche Regierung wehrte sich im Ergebnis 
erfolgreich gegen die Durchsetzung dieser völkerrechtlichen Verpflich-
tung. Mit Schreiben vom 21. Juni 1919 erklärte sich die deutsche Verhand-
lungsdelegation bereit, den Versailler Vertrag mit Ausnahme der Ausliefe-
rungsforderungen zu akzeptieren. Sie argumentierte, daß die Mehrheit des 
deutschen Volkes eine Überstellung der gesuchten Personen an ausländi-
sche Regierungen nicht akzeptieren würde und die Mittel der Regierung 
nicht ausreichten, die Auslieferung zwangsweise durchzusetzen.21 Mit die-
ser Forderung hatte die Delegation zwar keinen Erfolg; im Zusammenwir-

18 Ruhsis, Die international-strafrechtliche Problematik der Nichtauslieferung eigener 
Untertanen, 1937, (Übersetzung 1942), S. 124 ff., zitiert nach Grützner, Auslieferungs-
verbot und Asylrecht, in: Neumann/Nipperdey/Scheuner (Hrsg.), Die Grundrechte, Hand-
buch, 1954, Bd. II, S. 583 (588). 

19 Der Vertrag von Versailles wurde am 28. Juni 1919 abgeschlossen, das deutsche 
Ratifikationsgesetz trägt das Datum vom 16. Juli 1919. In Kraft getreten ist der Vertrag 
allerdings erst am 10. Januar 1920. Obwohl die Weimarer Reichsverfassung am 31. Juli 
1919 verabschiedet wurde und am 14. August 1919 in Kraft trat, gingen die Bestimmun-
gen des Vertrages der Reichsverfassung in dem Sinn vor, daß bei einem Widerspruch die 
Bestimmungen der Verfassung in ihrer Geltungskraft gehemmt waren; vgl. zu den Ein-
flüssen des Versailler Vertrages auf die Reichsverfassung Fleischmann, Die völkerrecht-
liche Stellung des Reichs und der Länder, in: Anschütz/Thoma (Hrsg.), Handbuch des 
Staatsrechts, Bd. 1, 1930, § 18, S. 209 (221 ff.). 

2 0 RGBl 1919, S. 687, 1336. 
21 Zum weiteren Verfahren und der ablehnenden Haltung der niederländischen Regie-

rung siehe Mettgenberg, in: Strupp (Hrsg.), Wörterbuch des Völkerrechts, 1924, Bd. 3, 
Versailler Friede (Auslieferungsforderungen), S. 42 ff. 
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ken mit eigenen Strafverfolgungsaktivitäten22 und weiteren politischen 
Entwicklungen wurden die gestellten Auslieferungsersuchen aber nicht 
durchgesetzt.23 Für die Zeitzeugen und die deutsche Rechtswissenschaft 
war diese Episode Teil der insgesamt traumatischen Erfahrungen mit ei-
nem völkerrechtlichen Vertrag und dessen - so wahrgenommener - In-
strumentalisierung durch fremde Staaten.24 Dieser Erinnerungsort der deut-
schen Rechtsgeschichte wurde von zahlreichen Mitgliedern des Parlamen-
tarischen Rates und der Ministerialverwaltung der nach 1945 neu gegrün-
deten oder reorganisierten Länder miterlebt. Er stand ihnen vor Augen, als 
sie über die Gestalt des Grundgesetzes berieten. 

Ein weiteres Motiv für das Verbot der Auslieferung eigener Staatsange-
höriger läßt sich der Rechtsprechung in Auslieferungssachen entnehmen. 
In einer Leitentscheidung des Reichsgerichts über die Zulässigkeit der 
Rücklieferung befand das Gericht, daß »ein Staat seine Würde verletzen 
und den ihm seinen Angehörigen gegenüber obliegenden Pflichten zuwi-
derhandeln würde, wenn er einen in seinem Machtbereich befindlichen ei-
genen Angehörigen der Strafgewalt eines fremden Staates unterwerfen 
wollte.«25 Mit dieser Begründung wird ein wesentlich älterer Gedanke ins 
Spiel gebracht, der bis in die Gegenwart von Bedeutung ist. Danach folgt 
das Auslieferungsverbot aus dem Prinzip, daß der Staatsangehörige be-
rechtigt ist, ohne weitere Voraussetzungen in seinem Staat zu leben.26 Die-
ser Gedanke betont die Differenz zwischen der rechtlichen Stellung des 
Staatsangehörigen und derjenigen des Ausländers, dessen Aufenthaltssta-
tus grundsätzlich einer weiteren Bestätigung durch die geltende Rechts-
ordnung bedarf. Ein gegen die Gesetze verstoßender Staatsangehöriger 
kann für sein Handeln nur strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wer-
den, eine Landesverweisung oder Ausbürgerung kennt der freiheitliche 
Verfassungsstaat nicht mehr.27 Der Anspruch des Staatsangehörigen auf 
Schutz durch den eigenen Staat ergänzt diese Regel. Die Schutzpflicht 
wird als Ausprägung des auf Gegenseitigkeit beruhenden Verhältnisses 

2 2 Gesetz zur Verfolgung von Kriegsverbrechen und Kriegsvergehen vom 
18. Dezember 1919, RGBl. I, S. 2125, Ergänzung in RGBl. I, 1920, S. 341. 

2 3 Ausführlich und mit Blick auf die strafrechtliche Verfolgung deutscher Kriegs-
verbrechen durch das Reichsgericht Hankel, Die Leipziger Prozesse, 2003. 

2 4 Exemplarisch für die Zeit die Rektoratsrede von Fleischmann, Die Einwirkung aus-
wärtiger Gewalten auf die deutsche Reichsverfassung, 1925. 

2 5 RGSt 65, 374 (388) unter Hinweis auf von Mörtitz, Internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen, Abteilung I, 1888, S. 297. 

26 Olshausen, Kommentar zum Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 2. Aufl., 
1886, Bd. I, § 9 Ziff. 1; Grützner, Auslieferungsverbot und Asylrecht, in: Neumann/Nip-
perdey/Scheuner (Hrsg.), Anm. 18, S. 583 (588). 

2 7 Der Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit wird durch Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG 
untersagt. 
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von Bürger und Staat angesehen. Diesen Zusammenhang zwischen dem 
Residenzrecht des Bürgers und der Schutzpflicht des Staates hob der Erste 
Senat des Bundesverfassungsgerichts in einem Beschluß aus dem Jahr 
1970 hervor. Jeder Staatsbürger habe das Recht, sich in seinem Heimatland 
aufhalten zu dürfen. Das Auslieferungsverbot beruhe ferner auf der Ver-
pflichtung des Staates, seine im Staatsgebiet lebenden Bürger in jeder 
Weise zu schützen. Dazu gehöre insbesondere, daß er sie davor bewahre, 
zwangsweise in fremde Hoheitsgewalt verbracht und dort vor Gericht ge-
stellt zu werden. Weitergehende Folgerungen, wie etwa die Inanspruch-
nahme ausschließlich deutscher Strafgewalt für Auslandsstraftaten Deut-
scher, wurden aus dem Auslieferungsverbot jedoch nicht gezogen.28 

Gegen die Auslieferung eigener Staatsangehöriger sind ferner »prakti-
sche Bedenken« geltend gemacht worden. Es sei eine besondere Härte für 
den Betroffenen, wenn er sich in Unkenntnis der Institutionen und der 
Sprache des fremden Staates, bei dem Fehlen von vertrauten Personen und 
in einer unbekannten Umgebung einem Strafverfahren ausgesetzt sehe.29 In 
einem bis in die Gegenwart hinein aktuellen Beitrag von Heinrich Lam-
masch aus dem Jahr 1886 heißt es dazu: »Und wirklich mag zu Zeiten der-
jenige, den unschuldig der Verdacht eines Verbrechens trifft, grosser Ge-
fahr ausgesetzt sein, wenn etwa in dem Staate, an welchen er ausgeliefert 
wird, aus nationalen, confessionellen oder politischen Gründen eine sei-
nem Volke ungünstige Stimmung herrscht. Zum mindesten läuft in solchen 
Zeiten der wirklich schuldige Ausländer die Gefahr einer unverhältnismä-
ssig strengen Beurtheilung.«30 Ein vergleichbares Argument ist der Hin-
weis auf eine möglicherweise defizitäre ausländische Rechtspflege im 
Hinblick auf die verfahrensrechtlichen Standards, die Unabhängigkeit der 
Gerichte, die Art und die Höhe der verhängten Strafen sowie die Bedin-
gungen der Strafvollstreckung.31 

Teilweise wird in der Auslieferung eigener Staatsangehöriger auch eine 
Beeinträchtigung der Souveränität des Heimatstaates gesehen. Dieses Ar-
gument findet sich bis heute in der Literatur zu Art. 16 Abs. 2 Satz 1 GG 

2 8 Vgl. BVerfGE 29, 183 (192 f.). Zu diesem Argument siehe auch Linke, Das grund-
rechtliche Verbot der Auslieferung österreichischer Staatsbürger, EuGRZ 1982, S. 329 
(337), der auf den mit dem Auslieferungsverbot einhergehenden Gedanken des »unent-
ziehbaren Aufenthalts« hinweist. 

29 Von Martitz, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Bd. I, 1888, S. 305 ff.; neue-
re Literatur bei Baier, Die Auslieferung von Bürgern der Europäischen Union an Staaten 
innerhalb und außerhalb der EU, GA 2001, S. 427 (434 ff.). 

30 Lammasch, Die Frage der Staatsangehörigkeit im Rechte der Auslieferung, AöR 1 
(1886), S. 309 (310 f.). 

31 Rinio, Die Auslieferung eigener Staatsangehöriger, ZStW 108 (1996), S. 354 
(383 f.) m.w.N. Dieser letztgenannte Aspekt wurde auch in der mündlichen Verhandlung 
angesprochen, siehe S. 251, 269, 320-323. 
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und wird mit einem Hinweis auf die Beratungen im Parlamentarischen Rat 
belegt.32 Das zum Beleg dieses Arguments angeführte Zitat, auf das in 
zahlreichen Äußerungen zu dem Thema Bezug genommen wird, ist jedoch 
in der Regel nur unvollständig wiedergegeben und wird außerhalb des Zu-
sammenhanges verwendet.33 Zum Zeitpunkt der Entstehung des Grundge-
setzes wurde das Auslieferungsverbot als natürlicher Bestandteil der 
Grundrechte betrachtet. Es ist deshalb mit großer Selbstverständlichkeit in 
die Entwürfe aufgenommen worden. Der Verfassungsgeber war sich der 
verfassungsgeschichtlichen Traditionen voll bewußt und war zudem mit 
der Auslieferungspraxis in den vier Besatzungszonen konfrontiert. 

Gegen das Auslieferungsverbot werden in der wissenschaftlichen Lite-
ratur seit dem Ende 19. Jahrhunderts Einwände erhoben. Im Mittelpunkt 
der Diskussion steht die Effektivität der Verbrechensbekämpfung. Das 
zentrale Argument der Kritiker, mit dem sogar ein Auslieferungsgeéo/ be-
gründet wird, ist das Tatortprinzip. Eine Hauptverhandlung vor den Ge-
richten des Tatortstaates sei am besten geeignet, einen Tatvorwurf aufzu-
klären und gleichzeitig dem Beschuldigten ein faires Verfahren zu gewähr-
leisten. Das Gericht sei den Tatsachen nahe, der Tatort könne leichter in 
Augenschein genommen werden, Zeugen und Beweismittel seien mit ge-
ringerem Aufwand erreichbar, so daß der Grundsatz der Unmittelbarkeit 
von Beweismitteln strikter beachtet werden könne.34 Ferner wird auf die 
Möglichkeit einer Trennung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung 
hingewiesen, mit anderen Worten: ein im Ausland zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilter Straftäter könne an seinen Heimatstaat zum Vollzug der Strafe 
überstellt werden.35 Zugleich werden die genannten Argumente für das 
AuslieferungsverÄo/ als Ausdruck enger nationaler Anschauungen und 
Ängste gesehen, die zumindest im Verhältnis zu den Staaten, zu denen eine 
Rechtsordnung Auslieferungsbeziehungen unterhalte, nicht mehr mit gu-
tem Grund aufrecht erhalten werden könnten.36 

3 2 Etwa Randelzhofer, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar (Loseblatt), Art. 16 Abs. 2 
Rn. 3. 

3 3 Parlamentarischer Rat, Verhandlungen des Hauptausschusses, 1948/49, Sten. Be-
richt, 44. Sitzung vom 19. Januar 1949, S. 582 f. 

34 Oehler, Internationales Strafrecht, 2. Aufl., 1983, Rn. 198; Rinio, Die Auslieferung 
eigener Staatsangehöriger, ZStW 108 (1996), S. 354 (385 f.); Lagodny, Auslieferung und 
Überstellung deutscher Staatsangehöriger, ZRP 2000, S. 175 (176). 

3 5 Vgl. dazu das bereits existierende Übereinkommen über die Überstellung verurteil-
ter Personen vom 21. März 1983, BGBl. 1991 II, S. 1006; 1992 II, S. 98. 

3 6 Ausdrücklich in diese Richtung argumentierend Rinio, Die Auslieferung eigener 
Staatsangehöriger, ZStW 108 (1996), S. 354 (385), deutliche Kritik etwa auch bei Oehler, 
Internationales Strafrecht, 2. Aufl., 1983, Rn. 187 ff. Einen kritischen Überblick über die 
Argumentation der Befürworter eines Auslieferungsverbots gibt Baier, Die Auslieferung 
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3. Völkerrechtlicher Einfluß auf das deutsche Verfassungsrecht 

Das Verbot der Auslieferung eigener Staatsangehöriger hat sich seit An-
fang der 1990er Jahre unter dem gestaltenden Einfluß des Völkerrechts 
verändert. 

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nahm mit der Resolution 827 
vom 25. Mai 1993 das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs für das 
ehemalige Jugoslawien an.37 Das Statut des Gerichtshofs verpflichtet alle 
Mitglieder der Vereinten Nationen, jedem Rechtshilfeersuchen und jeder 
von einer Strafkammer erlassenen Verfügung unverzüglich nachzukommen 
(Art. 29 Abs. 2). Ausdrücklich erwähnt werden die Festnahme und Inhaf-
tierung von Personen und die Übergabe oder Überstellung des Angeschul-
digten an den Gerichtshof. Aus der Zuständigkeitsklausel des Statuts 
(Art. 1) ergibt sich, daß diese Pflicht zur Zusammenarbeit und Überstel-
lung alle Personen einschließt, »die für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das huma-
nitäre Völkerrecht verantwortlich sind.« Wortlaut sowie Sinn und Zweck 
des Statuts lassen keinen Zweifel daran, daß die Staaten auch zur Überstel-
lung eigener Staatsangehöriger verpflichtet wurden. Mit einer weiteren Re-
solution vom 8. November 2004 nahm der Sicherheitsrat das Statut des In-
ternationalen Strafgerichtshofs für Ruanda an, das gleichlautende Ver-
pflichtungen zur Überstellung von Personen an den Gerichtshof enthält. 

Um die deutsche Rechtsordnung mit den sich aus den Resolutionen und 
den Statuten ergebenden Verpflichtungen in Einklang zu bringen, bedurfte 
es der Anpassung von Rechtsvorschriften. Der Bundesgesetzgeber stand 
unmittelbar vor der Frage, wie sich die völkerrechtlichen Verpflichtungen 
auf das Auslieferungsverbot in Art. 16 Abs. 2 Satz 1 GG auswirken wür-
den. Zunächst wurde eine Änderung des Grundgesetzes erwogen, durch die 
eine auf den Jugoslawien-Strafgerichtshof bezogene Einzelfallausnahme 
für das grundsätzliche Auslieferungsverbot in das Verfassungsrecht einge-
führt werden sollte.38 Der Gesetzgeber entschied sich jedoch dafür, die ge-
planten Umsetzungsgesetze mit dieser Problematik nicht zu belasten. Die 

von Bürgern der Europäischen Union an Staaten innerhalb und außerhalb der EU, GA 
2001, S. 427 (434 ff.). 

3 7 Resolution 827, zuletzt geändert durch Resolution 1481 des Sicherheitsrats vom 
19. Mai 2003, zitiert nach der nicht-amtlichen deutschen Übersetzung. Bereits am 
22. Februar 1993 hatte der Sicherheitsrat die Resolution 808 angenommen, in der die 
Grundentscheidung getroffen wurde, einen Strafgerichtshof einzurichten. Das Statut wur-
de daraufhin auf der Grundlage eines Berichts des Generalsekretärs der Vereinten Natio-
nen und von Vorschlägen aus der Wissenschaft erarbeitet. Zur Entstehung des Gerichts-
hofs Oellers-Frahm, Das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung von 
Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien, ZaöRV 54 (1994), S. 416 ff. 

3 8 Siehe dazu die Schilderung von Uhle, Auslieferung und Grundgesetz - Anmerkun-
gen zu Art. 16 II GG, NJW 2001, S. 1889 (1890). 
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beiden Gesetze über die Zusammenarbeit mit den Internationalen Strafge-
richtshöfen wurden mit einer Regelung ausgestattet, die - ohne das Pro-
blem der Staatsangehörigkeit anzusprechen - die Überstellung von gesuch-
ten »Personen« vorsieht.39 

Die Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zum Jugo-
slawien-Tribunal zeigt, daß den am Gesetzgebungsverfahren beteiligten 
Verfassungsorganen die Problematik gleichwohl bewußt war.40 Der Bun-
desrat forderte die Bundesregierung während des Gesetzgebungsverfahrens 
auf, unverzüglich einen entsprechenden Entwurf für die Änderung des 
Grundgesetzes vorzulegen. Dabei vertrat der Bundesrat die Ansicht, daß 
die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland mit 
dem verabschiedeten Gesetz nicht erfüllt seien, weil die Auslieferung deut-
scher Staatsangehöriger nicht möglich sei.41 Die handelnden Personen ver-
zichteten zu diesem Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen auf eine Grund-
gesetzänderung. Dieser Schritt hätte der gründlicheren Erörterung bedurft 
und darüber hinaus wäre es aus Zeitgründen nicht möglich gewesen, einem 
Gesuch des internationalen Strafgerichtshofes zu entsprechen, der die 
Überstellung eines in einem deutschen Gefängnis einsitzenden Serben be-
antragt hatte.42 Aus politischen Gründen sollte lediglich eine einfachge-
setzliche Grundlage geschaffen werden, um diesem Auslieferungsersuchen 
entsprechen zu können. Bei der zeitlich später erfolgten Umsetzung der 
Resolution zum Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda wurde die 
Problematik der Auslieferung eigener Staatsangehöriger dann ausdrücklich 
thematisiert und in dem Sinn entschieden, daß Art. 16 Abs. 2 GG nunmehr 
zu ändern sei. 

Der Bundestag stellte in den Beratungen die Verbindung zu einem zwei-
ten völkerrechtlichen Auslieferungstatbestand her, der im Zusammenhang 
mit der internationalen Strafgerichtsbarkeit die Grundgesetzänderung un-
umgänglich machen würde.43 Die Abgeordneten bezogen sich auf das 
Übereinkommen über die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten der 

3 9 § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafge-
richtshof für das ehemalige Jugoslawien - Jugoslawien-Strafgerichtshof-Gesetz - vom 
10. April 1995, BGBl. I, S. 485, geändert durch das Gesetz über die Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Strafgerichtshof - IStGH-Gesetz - vom 21. Juni 2002, BGBl. I, 
S. 2144. Das entsprechende Umsetzungsgesetz für die Zusammenarbeit mit dem Interna-
tionalen Strafgerichtshof für Ruanda vom 4. Mai 1998 enthält eine gleichlautende Vor-
schrift, BGBl. 1998 I, S. 843. 

4 0 BT-Drs 13/57, S. 8; BT-Drs 13/207, Unterrichtung durch die Bundesregierung. 
4 1 Beschluß vom 16. Dezember 1994, BR-Drs 991/94. 
4 2 BT-Drs 13/716, S. 5. 
4 3 BT-Drs 13/9734, S. 4. 
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Europäischen Union vom 27. September 1996.44 Dieser völkerrechtliche 
Vertrag enthält eine Vorschrift, wonach ein Auslieferungsersuchen nicht 
mit der Begründung abgelehnt werden kann, daß die gesuchte Person 
Staatsangehöriger des ersuchten Staates ist (Art. 7 Abs. 1). Zu dieser 
Grundregel konnte von den Vertragsparteien zwar ein Vorbehalt erklärt 
werden, von dem die Bundesrepublik Deutschland bei der Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunde Gebrauch machte.45 Aus dem Gesamtzusammen-
hang des Übereinkommens und der Rechtsentwicklungen in der »Dritten 
Säule« der Europäischen Union wird allerdings deutlich, daß das Überein-
kommen mit der Einbeziehung von eigenen Staatsangehörigen in den eu-
ropäischen Auslieferungsverkehr einen neuen Regelfall definiert hat.46 

Einen gewichtigen völkerrechtlichen Einfluß auf das deutsche Verfas-
sungsrecht hatte schließlich die Verabschiedung des Statuts des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs durch eine Staatenkonferenz im Juni 1998.47 Das 
Statut verpflichtet die Vertragsparteien - in Anlehnung an die Regelungen 
für die beiden ad hoc Strafgerichtshöfe - zur Überstellung von gesuchten 
Personen (Art. 89 Abs. 1). Aus dem systematischen Zusammenhang der 
weiteren Vorschriften sowie dem Sinn und Zweck des Statuts folgt auch 
die Verpflichtung zur Auslieferung eigener Staatsangehöriger. 

Zeitgleich mit dem Entwurf eines Vertragsgesetzes für die Ratifikation 
des Vertrages über den Internationalen Strafgerichtshof48 brachte die Bun-
desregierung einen Entwurf zur Änderung des Grundgesetzes ein.49 Nach 
Art. 1 des Entwurfs50 eines Änderungsgesetzes sollte Art. 16 Abs. 2 GG 
folgender Satz 2 angefugt werden: »Durch Gesetz kann eine abweichende 
Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen 

4 4 Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Uni-
on über die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ABl. 
1996 Nr. C 313/12. Vgl. auch die Bezugnahmen auf dieses Übereinkommen in der münd-
lichen Verhandlung, S. 179, 212, 382. 

4 5 Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 27. September 1996 über 
die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vom 7. Septem-
ber 1998, BGBl. II, S. 2254. Die Erklärung zu Art. 7 des Übereinkommens ist veröffent-
licht in der Bekanntmachung vom 24. Juni 1999, BGBl. II, S. 707; der deutsche Vorbe-
halt ist im März 2004 ausgelaufen. 

4 6 Diese Ansicht wurde auch von der Bundesregierung in ihrem Entwurf zur Ände-
rung des Art. 16 Abs. 2 GG vertreten, BT-Drs 14/2668, S. 5. 

4 7 Das Statut ist für die Bundesrepublik Deutschland am 1. Juli 2002 in Kraft getre-
ten, Bekanntmachung vom 28. Februar 2003, BGBl. 2003 II, S. 293. 

4 8 BT-Drs 14/2682. 
4 9 BT-Drs 14/2668. 
5 0 Das Bundesministerium der Justiz soll bereits im Frühjahr 1998 eine Änderung des 

Art. 16 Abs. 2 GG erwogen haben, die dann aber wegen des Endes der Wahlperiode nicht 
weiter verfolgt wurde, siehe Uhle, Auslieferung und Grundgesetz - Anmerkungen zu 
Art. 16 II GG, NJW 2001, S. 1889(1891). 
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Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden.« In ih-
rer Begründung verwies die Bundesregierung zum einen auf die Notwen-
digkeit einer Öffnung des Art. 16 Abs. 2 GG, die sich nicht nur auf die be-
stehenden und zukünftigen Gerichtshöfe der Vereinten Nationen beschrän-
ken dürfe. Denn der Internationale Strafgerichtshof sei keine Einrichtung 
der Vereinten Nationen, sondern werde auf der Grundlage einer völker-
rechtlichen Vereinbarung der beteiligten Staaten errichtet. Zum anderen 
müsse das verfassungsrechtliche Auslieferungsverbot auch im Hinblick auf 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgehoben werden, damit der 
Impuls, der von der Sondertagung des Europäischen Rates am 
15./16. Oktober 1999 in Tampere ausgegangen sei,51 zügig aufgenommen 
werden könne. Die Verfassungsänderung sei insofern ein wichtiger und 
konkreter Schritt zur Verwirklichung des in Tampere formulierten Ziels, 
die Rechtsgemeinschaft in Europa weiter auszubauen.52 

Der Bundestag beriet das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes und 
das Ratifikationsgesetz zum IStGH-Statut gemeinsam. In der Ersten Le-
sung am 24. Februar 2000 kam in den Beiträgen aller Redner zum Aus-
druck, daß die Grundgesetzänderung die notwendige und konsequente Fol-
ge des allgemein für wünschenswert erachteten Beitritts zum Statut sei.53 

Es wurde betont, daß das Prinzip der Komplementarität54 ohnehin zu einer 
nur sehr geringen praktischen Bedeutung der Auslieferung Deutscher füh-
ren werde.55 Darüber hinaus geböte es die Schutzpflicht der Bundesrepu-
blik Deutschland, daß ihre Staatsangehörigen nicht an Staaten und Gerich-
te ausgeliefert würden, die nicht die notwendigen rechtsstaatlichen und 
menschenrechtlichen Standards garantierten. Die Ausnahme vom Ausliefe-
rungsverbot zugunsten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union hatte 
in der Debatte eine nachgeordnete Bedeutung. 

In den weiteren Beratungen schlug der federführende Rechtsausschuß 
vor, den neuen Satz 2 um die Formulierung »soweit rechtsstaatliche 
Grundsätze gewahrt sind« zu ergänzen.56 Zur Begründung führte der Aus-
schuß aus, daß der Gesetzgeber eine Auslieferung Deutscher nicht voraus-

51 Siehe dazu S. XXVI, XXVIII. 
52 BT-Drs 14/2668, S. 4. 
53 Plenarprotokoll 14/90, Sten. Bericht der 90. Sitzung, S. 8374 C ff. 
54 Nach dem Prinzip der Komplementarität darf der Internationale Strafgerichtshof 

nur tätig werden, wenn die betroffenen Staaten nicht willens oder in der Lage sind, eine 
bestimmte schwere Straftat ernsthaft zu verfolgen, siehe dazu den umfangreichen Tatbe-
stand von Art. 17 des Statuts. Insoweit unterscheidet sich das Statut des Internationalen 
Strafgerichtshof von den beiden ad foc-Tribunalen, deren Zuständigkeit konkurrierend 
ist. Vgl. zu diesem Aspekt auch das Urteil des Zweiten Senats vom 18. Juli 2005, 
S. 463 f. 

5 5 So ausdrücklich der berichterstattende Abgeordnete Röttgen, Anm. 53, S. 8377 B. 
5 6 BT-Drs 14/4419, S. 2. 
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setzungslos vorsehen dürfe, sondern nur, wenn die Verfolgten nach rechts-
staatlichen Grundsätzen behandelt würden.57 Nach der rechtswissenschaft-
lichen Literatur im politischen Umfeld der damaligen Oppositionsfraktio-
nen konkretisiere sich die Schutzpflicht des Staates gegenüber den eigenen 
Staatsbürgern in der Beschränkung der Auslieferung für den Fall, daß in 
dem ersuchenden Staat die Sicherung rechtsstaatlicher Gebote und insbe-
sondere ein im Wesentlichen vergleichbarer Grundrechtsschutz gewährlei-
stet sei. Diese rechtsstaatliche Pflicht müsse im Verfassungstext abgebildet 
werden, wie sich bereits aus dem systematischen Zusammenhang zu 
Art. 23 Abs. 1 und Art. 24 GG ergebe; insoweit bestehe ein Gebot der 
»systematischen Verfassungseinheit.«58 Dieser Ergänzungsvorschlag wur-
de in der Folge kontrovers diskutiert. Die Beratungen im Rechtsausschuß 
hatten zu diesem Zeitpunkt nämlich den deutschen Ratifikationsprozeß für 
das IStGH-Statut verzögert und dazu geführt, daß Deutschland, das maß-
geblichen Anteil am Zustandekommen des Strafgerichtshofs hatte, das Sta-
tut nicht als einer der ersten Staaten ratifizieren konnte.59 

In der Schlußabstimmung nahm der Bundestag den Gesetzentwurf zur 
Änderung des Grundgesetzes mit 528 Ja-Stimmen, bei einer Nein-Stimme 
und zwei Enthaltungen an.60 Der Bundesrat erteilte seine Zustimmung ge-
mäß Art. 79 Abs. 2 GG mit Beschluß vom 10. November 2000.61 Die am 
2. Dezember 2000 in Kraft getretene Fassung des Art. 16 Abs. 2 GG lautet: 
»Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz 
kann eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof ge-
troffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.« 

4. Genese des Europäischen Haftbefehls 

Die grundlegende Weichenstellung für den Europäischen Haftbefehl er-
folgte auf der Sondertagung des Europäischen Rates über die Schaffung 
eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts am 15. und 
16. Oktober 1999 in Tampere. Dieser Sondergipfel knüpfte an die primär-
rechtlichen Neuerungen an, die das Inkrafttreten des Vertrages von Am-
sterdam62 am 1. Mai 1999 für den intergouvernementalen, das heißt völker-

57 BT-Drs 14/4419, S. 3. 
5 8 Vgl. Scholz, Zehn Jahre Verfassungseinheit, DVB1. 2000, S. 1377 (1382), unter 

Hinweis auf die entsprechende Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur 
Änderung des Grundgesetzes, BT-Drs 14/2668, S. 5. 

59 Plenarprotokoll 14/128, Sten. Bericht der 128. Sitzung, S. 12356 A f. 
6 0 Plenarprotokoll 14/128, Sten. Bericht der 128. Sitzung, S. 12362 A. 
61 BR-Drs 670/00. 
6 2 Vertrag von Amsterdam vom 2. Oktober 1997, ABl. 1997 Nr. C 340/1; BGBl. 

1998 II, S. 386. 
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rechtlichen Bereich des Unionsrechts mit sich brachte. Daneben wurde ein 
weitreichendes politisches Programm verabschiedet. 

Der Vertrag sieht unter anderem vor, daß die Europäische Union als ein 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu erhalten und weiter-
zuentwickeln ist. Um diesen Raumgedanken umzusetzen, hat der Vertrag 
einen neuen Titel »Visa, Asyl, Einwanderung und andere Politiken betref-
fend den freien Personenverkehr« in den EG-Vertrag eingefügt.63 Die Kon-
trolle der Außengrenzen, das Asylrecht, die Einwanderung und die justiti-
elle Zusammenarbeit in Zivilsachen gehören seit dem Inkrafttreten des 
Vertrages zur sogenannten ersten Säule der Europäischen Union und sind 
dadurch Teil des traditionellen - supranationalen - Gemeinschaftsrechts 
geworden. Die polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen64 

ist im Bereich der dritten Säule geblieben. Diese Zuständigkeiten gehören 
damit weiterhin zum intergouvernementalen EU-Recht. Mit ihnen sollen 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Terrorismus, Menschenhandel und Ver-
brechen an Kindern, Drogenhandel, Waffenhandel sowie Korruption und 
Betrug bekämpft werden. Darüber hinaus legt das primäre Unionsrecht 
Entwicklungsziele für die justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen fest: 
die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien und den Justizbehörden in 
den Mitgliedstaaten bei Gerichtsverfahren und der Vollstreckung von Ent-
scheidungen soll erleichtert und beschleunigt, die Auslieferung zwischen 
den Mitgliedstaaten ebenfalls erleichtert werden; ferner sollen Kompetenz-
konflikte zwischen den Mitgliedstaaten vermieden und schrittweise Min-
destvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und 
die Strafen in den Bereichen organisierte Kriminalität, Terrorismus und 
Drogenhandel festgelegt werden.65 

Diese institutionellen Entwicklungen des EU-Rechts seit dem Jahr 1997 
haben zugleich neue Rechtsinstrumente und -verfahren mit sich gebracht. 
So trat unter anderem an die Stelle der nur wenig genutzten Gemeinsamen 
Maßnahme der Rahmenbeschluß,66 und ein zwischen den Mitgliedstaaten 
geschlossenes Übereinkommen kann bereits nach Ratifizierung durch die 
Hälfte der Unterzeichner-Mitgliedstaaten in Kraft treten.67 Das Überein-
kommen und der Rahmenbeschluß unterscheiden sich wiederum dadurch, 
daß letzterer zum Inkrafttreten von den Mitgliedstaaten nicht mehr ratifi-
ziert werden muß. 

6 3 Art. 61 ff. EGV. 
6 4 Art. 29 ff. EUV. 
6 5 Art. 31 EUV. 
6 6 Art. 34 Abs. 1 lit. b EUV. 
6 7 Art. 34 Abs. 2 lit. d Satz 2 EUV. 



Einflihrung XXVII 

Der Rahmenbeschluß ist eine konzeptionell eng an die Richtlinie des 
Gemeinschaftsrechts68 angelehnte, gleichwohl davon zu unterscheidende 
Handlungsform. Mit dem Rahmenbeschluß können die Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten angeglichen werden, ohne daß 
die Regelungsdichte näher bestimmt wäre. Rahmenbeschlüsse werden nur 
hinsichtlich des zu erreichenden Ziels69 verbindlich, überlassen den inner-
staatlichen Stellen jedoch die Wahl der Form und der Mittel. Das Union-
recht schließt die unmittelbare Wirksamkeit des Rahmenbeschlusses in den 
Mitgliedstaaten ausdrücklich aus.70 Die rechtsdogmatische Nähe zur Richt-
linie deutet darauf hin, daß die Mitgliedstaaten auch bei der Umsetzung ei-
nes Rahmenbeschlusses diejenige Form zu wählen haben, die dessen prak-
tische Wirksamkeit am besten gewährleistet. Der EuGH hat mittlerweile in 
seiner Entscheidung in der Rechtssache Pupino - die in einer bemerkens-
werten zeitlichen Nähe zu dem Urteil vom 18. Juli 2005 steht - den Rah-
menbeschluß in seiner Wirkung den Richtlinien substantiell angenähert. 
Der Grundsatz der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung sei auch in 
Bezug auf Rahmenbeschlüsse anzuwenden. Soweit ein Gericht nationales 
Recht bei der Anwendung dieses Grundsatzes auszulegen habe, sei die 
Auslegung so weit wie möglich an Wortlaut und Zweck des Rahmenbe-
schlusses auszurichten, um das mit ihm angestrebte Ergebnis zu errei-
chen.71 Er ist damit der extensiven Auslegung in den Schlußanträgen der 
deutschen Generalanwältin Kokott gefolgt.72 

Vor diesem normativen Hintergrund hat sich der Europäische Rat von 
Tampere auf politische Orientierungen und Prioritäten geeinigt: Der Zu-
gang des Bürgers zum Recht soll erleichtert werden, indem er über die 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten besser informiert wird. Es sollen 
gemeinsame Verfahrensregeln verabschiedet werden, die zur Vereinfa-
chung grenzüberschreitender Gerichtsverfahren beitragen. Ferner geht es 
dem Rat um eine verbesserte gegenseitige Anerkennung von gerichtlichen 
Entscheidungen und Urteilen. In den Schlussfolgerungen des Ratvorsitzes 
heißt es: »Im Bereich des Strafrechts appelliert der Europäische Rat an die 
Mitgliedstaaten, rasch die EU-Übereinkommen von 1995 und 1996 über 
die Auslieferung zu ratifizieren. Der Rat vertritt die Auffassung, daß zwi-
schen den Mitgliedstaaten im Einvernehmen mit Artikel 6 EUV förmliche 

6 8 Art. 249 Abs. 3 EGV. 
6 9 Die Verwendung des Begriffs »Ziel« in der deutschen Sprachfassung des Primär-

rechts ist ungenau, vgl. dazu den Hinweis von Brechmann, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), 
Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag, 2. Aufl., 2002, Art. 34 EUV Rn. 9. 

7 0 Art. 34 Abs. 1 lit. b Satz 3 EUV. 
7 1 EuGH, Rs. C-105/03, Urteil vom 16. Juni 2005 (noch nicht in Slg. veröffentlicht), 

Rn. 43, abgedruckt in NJW 2005, S. 2839 ff. 
7 2 Siehe dazu auch die Bezugnahmen in der mündlichen Verhandlung, S. 266, 433. 
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Auslieferungsverfahren bei Personen, die sich nach rechtskräftiger Verur-
teilung der Justiz durch Flucht entziehen, abgeschafft und durch eine ein-
fache Überstellung derartiger Personen ersetzt werden sollten. Im Bereich 
der Auslieferung sollten - unbeschadet des Grundsatzes eines gerechten 
Gerichtsverfahrens - auch Eilverfahren in Erwägung gezogen werden. Der 
Europäische Rat ersucht die Kommission, entsprechende Vorschläge im 
Lichte des Schengener Durchführungsübereinkommens vorzulegen.«73 

Diese politischen Forderungen des Europäischen Rates griff der Mini-
sterrat auf und konkretisierte sie in einem Maßnahmenprogramm.74 Dieses 
ermittelte unter anderem Regelungsbereiche, in denen von einer Umset-
zung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung nachhaltige Verbes-
serungen für die strafrechtliche Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu 
erwarten seien. Als einen Regelungsbereich nennt das Programm aus-
drücklich ein Instrument, mit dem das förmliche Auslieferungsverfahren 
dem Grunde nach abgeschafft werden soll.75 Bei den konkreten Beratungen 
zum Rahmenbeschluß über einen Europäischen Haftbefehl konnte jedoch 
keine Einigkeit über die »spiegelbildliche Gleichsetzung ausländischer 
Haftbefehle und rechtskräftiger Urteile mit inländischen Entscheidungen« 
erzielt werden; nach Aussage der Bundesregierung hielt kein EU-Mitglied-
staat zu jenem Zeitpunkt einen solchen Schritt für wünschenswert, weil die 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten nach wie vor trotz ihres einheitlich 
hohen rechtsstaatlichen Niveaus zum Teil erhebliche Unterschiede aufwie-
sen.76 

Mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den Vereinigten 
Staaten änderte sich die politische Lage, was sich unmittelbar auf die 
Rechtsentwicklung in der Europäischen Union auswirkte. Die in der Ver-
gangenheit begonnenen Rechtssetzungsvorhaben bekamen eine neue Dy-
namik, wie auch dem Dossier »Europäischer Haftbefehl«. Bereits am 
19. September 2001 unterbreitete die Europäische Kommission einen Vor-
schlag für einen Rahmenbeschluß über den Europäischen Haftbefehl.77 Die 
Kommission schlug vor, einen Mechanismus zur gegenseitigen Anerken-
nung gerichtlicher Entscheidungen einzuführen. Danach sollte das Überga-

7 3 Europäischer Rat, Schlußfolgerungen des Vorsitzes, Ziff. 35. Zu den weiteren poli-
tischen und rechtlichen Maßnahmen siehe die kenntnisreiche Darstellung von Jekewitz, 
Der Europäische Haftbefehl vor dem Bundesverfassungsgericht, GA 152 (2005), S. 625 
(630 ff.). 

7 4 Maßnahmenprogramm des Rates zur Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen, ABl. 2001 Nr. C 12/10. 

7 5 Ziffer 3.1.2. des Maßnahmenprogrammes, Anm. 74. 
7 6 BT-Drs 15/1718, S. 9. 
7 7 Rahmenbeschluß des Rates über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabe-

verfahren zwischen den Mitgliedstaaten, KOM (2001) 522 endgültig vom 19. September 
2001; der Entwurf ohne Begründung ist zugänglich in ABl. 2001 Nr. C 332 E/305. 
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beersuchen der von einer mitgliedstaatlichen justitiellen Behörde gesuch-
ten Person von den justitiellen Behörden des ersuchten Mitgliedstaates 
ipso facto und mit einem Minimum an Kontrollen anerkannt werden. Der 
Europäische Haftbefehl sollte ausdrücklich die bestehenden Ausliefe-
rungsvorschriften zwischen den Mitgliedstaaten ersetzen. 

Der Rahmenbeschluß konstruiert den Europäischen Haftbefehl und das 
mit ihm verzahnte Übergabeverfahren in einer terminologischen Abkehr 
von dem klassischen Auslieferungsverfahren. Im Rahmenbeschluß wird 
auf ein vereinfachtes System der »Übergabe von Personen« Bezug ge-
nommen. An die Stelle des ersuchenden und des ersuchten Staates treten 
die ausstellende und die vollstreckende Justizbehörde. In dieser Konstruk-
tion zeigt sich auch der mit dem Europäischen Haftbefehl verbundene poli-
tische Wille. Denn die Auslieferung gilt als völkerrechtliches Institut der 
internationalen Zusammenarbeit zwischen Staaten, während das Konzept 
des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts einen einheitlichen 
Justizraum diesseits des Völkerrechts schaffen will.78 

Der Rat erklärte sich auf der außerordentlichen Tagung am 
20. September 2001 mit dem Kommissionvorschlag grundsätzlich einver-
standen und beauftragte den Koordinierungsausschuß Hoher Beamter mit 
der Prüfung der Vorschläge.79 Das Europäische Parlament, das im Bereich 
der dritten Säule durch ein Konsultationsverfahren am Rechtssetzungsver-
fahren beteiligt wird,80 gab am 29. November 2001 eine Stellungnahme ab, 
in der es den Vorschlag grundsätzlich billigte und Änderungsvorschläge 
unterbreitete.81 Diese betrafen unter anderem die Rechte der Verfolgten, 
die Klarstellung der Befugnisse der vollstreckenden Justizbehörde und der 
Beziehungen zwischen dem einen Haftbefehl ausstellenden Mitgliedstaat 
und dem vollstreckenden Mitgliedstaat. Der Vorschlag scheiterte zunächst 
auf der Tagung des Rates »Justiz und Inneres« im Februar 2001 am Wider-
stand Italiens. Am 10. Dezember 2001 gelang dem Rat dann die politische 
Einigung in dieser Frage.82 Nach erneuter Konsultation und Zustimmung 
des Parlaments,83 verabschiedete der Rat am 13. Juni 2002 den Rahmenbe-

78 Vogel, Abschaffung der Auslieferung?, JZ 2001, S. 937 ff. 
7 9 Schlußfolgerungen des Rates vom 20. September 2001 - Justiz, Inneres und Kata-

strophenschutz C/01/327, S. 6; zum Koordinierungsausschuß siehe Art. 36 EUV. 
8 0 Art. 39 EUV. Zu dieser Thematik siehe die Ausführungen der Richterin des Bun-

desverfassungsgerichts Lübbe-Wolff in ihrer abweichenden Meinung, S. 495 ff. 
81 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag der 

Kommission für einen Rahmenbeschluß des Rates über den Europäischen Haftbefehl und 
die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten, ABl. Nr. 2002 Nr. C 153 E/284. 

8 2 EU Bulletin 12/2001, Ziff. 1.4.11. Die politische Einigung wurde informell bereits 
auf der Tagung des Europäischen Rates in Laeken am 6./7. Dezember 2001 erreicht. 

8 3 Beschluß vom 6. Februar 2002, ABl. 2002 Nr. C 284 E/193. 
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Schluß.84 Der Rechtsakt ist am 3. Juli 2002 in Kraft getreten; die erforder-
lichen Maßnahmen zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses sollten von den 
Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2003 getroffen werden.85 

5. Der Europäische Haftbefehl und das Europäische Haftbefehlsgesetz 

a) Ein Europäischer Haftbefehl ist die in einem EU-Mitgliedstaat ergange-
ne Entscheidung einer Justizbehörde, mit der die anderen Mitgliedstaaten 
zur Festnahme und Übergabe einer gesuchten Person aufgefordert werden, 
um eine Straftat zu verfolgen oder eine bereits verhängte Freiheitsstrafe 
vollstrecken zu können.86 Dieser Zweck soll durch eine direkte Zusam-
menarbeit der Justizbehörden in den Mitgliedstaaten erreicht werden. Die 
Rolle der Zentralbehörden - in Deutschland die Justizministerien - soll 
grundsätzlich darauf beschränkt sein, das Verfahren praktisch und admini-
strativ zu unterstützen. Ein Europäischer Haftbefehl kann erlassen werden, 
wenn die strafwürdige Handlung in dem Mitgliedstaat, der das Ersuchen 
ausstellt, mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens zwölf 
Monaten bedroht ist. Soll eine Strafe vollstreckt werden, muß die verhäng-
te Freiheitsstrafe mindestens vier Monate betragen.87 Die EU-Mitglied-
staaten sind im Grundsatz verpflichtet, den Haftbefehl eines anderen Mit-
gliedstaates anzuerkennen und zu vollstrecken. Sie können allerdings eine 
Vollstreckung ablehnen, wenn die behauptete strafbare Handlung in ihrer 
Rechtsordnung keinen Straftatbestand erfüllt.88 Dieses Regel-Ausnahme-
Verhältnis wurde gewählt, weil mit dem Europäischen Haftbefehl der 
Wechsel von der klassischen - zwischenstaatlichen - Auslieferung zur 
Straftäter Überstellung im einheitlichen Rechtsraum vollzogen werden soll-
te. An sich wäre durch die gewählte Regelung der Grundsatz der beidersei-
tigen Strafbarkeit in der Praxis nicht verändert worden. Der Rahmenbe-
schluß enthält jedoch eine Aufzählung von strafbaren Handlungen und De-
liktsgruppen, bei denen die gesuchte Person ohne Überprüfung des Vorlie-

8 4 Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren 
zwischen den Mitgliedstaaten, ABl. 2002 Nr. L 190/1. Das Zustandekommen des ersten 
Rahmenbeschlusses »gegen Geldfälschung« vom 29. Mai 2000 (ABl. 2000 Nr. L 140/1) 
schildert aus der Perspektive des Verfahrensbeteiligten eindrucksvoll Zeder, Der Rah-
menbeschluss als Instrument der EU-Rechtsangleichung im Strafrecht am Beispiel des 
Rahmenbeschlusses gegen Geldfälschung, Österreichische Juristen-Zeitung 56 (2001) 
S. 81 (83 ff.). 

8 5 Art. 34 Abs. 1 RbEuHb. Der Europäische Rat nahm am 25. März 2004 unter dem 
Eindruck der Bombenanschläge in Madrid eine Erklärung zum Kampf gegen den Terro-
rismus an, in der er die Mitgliedstaaten aufforderte, bis Juni 2004 unter anderem den 
Rahmenbeschluß zum Europäischen Haftbefehl vollständig umzusetzen. 

8 6 Art. 1 Abs. 1 RbEuHb. 
8 7 Art. 2 Abs. 1 RbEuHb. 
8 8 Zu diesem Regel-Ausnahme-Verhältnis Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 Abs. 4 RbEuHb. 
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gens der beiderseitigen Strafbarkeit überstellt werden muß.89 Dieser Ver-
zicht auf die Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit erfolgt unter der Be-
dingung, daß die als strafbar verfolgte Handlung in dem ersuchenden Mit-
gliedstaat mit einer Freiheitsstrafe von im Höchstmaß mindestens drei Jah-
ren bestraft wird.90 Diese Aufzählung und der Verzicht auf den Grundsatz 
der beiderseitigen Strafbarkeit waren in der mündlichen Verhandlung vor 
dem Bundesverfassungsgericht Gegenstand zahlreicher Fragen und Aus-
führungen.91 In der Fachliteratur führte die Regelung zu dem Vorwurf, der 
Europäische Haftbefehl begünstige die repressivste mitgliedstaatliche 
Rechtsordnung.92 

Das im Rahmenbeschluß vorgesehene Verfahren beginnt damit, daß die 
ausstellende Behörde der vollstreckenden Behörde den Europäischen Haft-
befehl direkt zuleitet. Die Ausschreibung einer Person im Schengener In-
formationssystem ist einem Europäischen Haftbfehl gleichgestellt (Art. 9 
RbEuHb). Wird die gesuchte Person festgenommen, so ist sie vom Inhalt 
des Haftbefehls in Kenntnis zu setzen. Sie kann einen Rechtsbeistand und 
einen Dolmetscher hinzuziehen. Die vollstreckende Justizbehörde ent-
scheidet darüber, ob die Haft aufrechterhalten oder die betreffende Person 
unter bestimmten Bedingungen auf freien Fuß gesetzt wird. Bis diese Ent-
scheidung vorliegt, wird die betreffende Person von der vollstreckenden 
Justizbehörde - nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften - vernom-
men. Erweisen sich die übermittelten Informationen als unzureichend, so 
kann die vollstreckende Behörde die ausstellende Behörde um ergänzende 
Informationen ersuchen. Innerhalb von sechzig Tagen nach der Festnahme 
muß die vollstreckende Justizbehörde eine endgültige Entscheidung über 
die Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls treffen. Sie unterrichtet 
die ausstellende Behörde umgehend von ihrer Entscheidung. Die verfolgte 
Person kann der Übergabe unwiderruflich und in vollem Bewußtsein der 
sich daraus ergebenden Folgen zustimmen. In diesem spezifischen Fall 
muß die vollstreckende Justizbehörde die endgültige Entscheidung über 
die Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls innerhalb von zehn Tagen 

89 Art. 2 Abs. 2 RbEuHb, siehe den Wortlaut der Vorschrift S. 532 f. 
9 0 Der Rat kann auf der Grundlage eines Kommissionsberichts einstimmig und nach 

Anhörung des Europäischen Parlaments gemäß Art. 39 Abs. 1 EUV beschließen, weitere 
Arten von Straftaten in die Liste aufzunehmen, Art. 2 Abs. 3 RbEuHb. 

91 Siehe etwa S. 211 f., 230 ff., 285 f., 391 f. 
9 2 Der Kommissionsvorschlag enthielt deshalb eine Negativliste, mit der die Mit-

gliedstaaten bestimmte Handlungen, die sie nicht unter Strafe stellen, vom Anwendungs-
bereich des Europäischen Haftbefehls hätten ausnehmen können, KOM (2001) 522 vom 
19.9.2001, S. 5. Der Rat hat diesen Vorschlag im Verlauf des Rechtssetzungsverfahrens 
nicht weiter verfolgt, siehe dazu die Darstellung von Fuchs, Europäischer Haftbefehl und 
Staaten-Souveränität, Juristische Blätter 125 (2003), S. 405 (408) unter Hinweis auf das 
Rats-Dokument 12646/01, S. 2. 
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nach Erteilung der Zustimmung treffen. Die Dauer einer Freiheitsentzie-
hung infolge der Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls wird von 
der Gesamtdauer der zu verbüßenden Freiheitsstrafe abgezogen. 

Der Rahmenbeschluß verpflichtet die Behörde des ersuchten Mitglied-
staates, die Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls unter bestimm-
ten Voraussetzungen abzulehnen. Dies ist etwa der Fall, wenn die strafbare 
Handlung im Vollstreckungsstaat unter eine Amnestie fällt, die gesuchte 
Person wegen derselben Handlung von einem Mitgliedstaat bereits rechts-
kräftig verurteilt worden ist oder wenn sie auf Grund ihres Alters für die 
Handlung nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. 
Der Rahmenbeschluß sieht darüber hinaus fakultative Ablehnungsgründe 
vor, die der nationale Gesetzgeber zusätzlich in das nationale Recht über-
nehmen kann. Dazu gehören unter anderem die Verjährung des verfolgten 
Delikts oder die Verfolgung der Straftat durch die Behörden des ersuchten 
Staates. Auch diese fakultativen Ablehnungsgründe hatten ihren Platz in 
der mündlichen Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts. Außerdem 
gingen sie in die Entscheidungsgründe ein.93 

Schließlich kann der ersuchte Staat die Vollstreckung davon abhängig 
machen, daß der ersuchende Staat eine Garantie abgibt. Der Rahmenbe-
schluß greift mit dieser Regelung auf ein Institut aus dem klassischen Aus-
lieferungsrecht zurück. So kann etwa bei Abwesenheitsurteilen verlangt 
werden, daß die ausstellende Behörde eine Zusicherung gibt, daß die ge-
suchte Person die Möglichkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens haben 
wird. Ist die Straftat, die dem Europäischen Haftbefehl zugrunde liegt, mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht, so kann die Vollstreckung des Euro-
päischen Haftbefehls an die Bedingung geknüpft werden, daß die Rechts-
ordnung des Ausstellungsmitgliedstaats eine Überprüfung der verhängten 
Strafe spätestens nach 20 Jahren oder Gnadenakte zuläßt (Art. 1 Abs. 3 
RbEuHb). Der Rahmenbeschluß berührt ausdrücklich nicht die Pflicht der 
Mitgliedstaaten, die Grundrechte und die allgemeinen Rechtsgrundsätze, 
wie sie in Art. 6 EUV niedergelegt sind, zu achten. 
b) Das deutsche Gesetzgebungsverfahren, mit dem der Rahmenbeschluß 
umgesetzt wurde, begann im August 2003 mit der Zuleitung des Gesetz-
entwurfs der Bundesregierung an den Bundesrat.94 Die Stellungnahme des 
Bundesrates enthielt zahlreiche Änderungsvorschläge, insbesondere zur 
ordre public-Klausel, zu den einschlägigen Vorschriften über die Ausliefe-
rung Deutscher sowie zur vorgeschlagenen Erweiterung des Ausliefe-

9 3 Art. 4 RbEuHb, siehe S. 231 ff. und S. 471 f., 492 f. 
9 4 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäi-

schen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (Europäisches Haftbefehlsgesetz - EuHbG) vom 15. Oktober 2003, BT-Drs 
15/1718. 
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rungsschutzes auf Ausländer mit einem verfestigten Aufenthaltsstatus. Des 
weiteren widersprach der Bundesrat auch der Ansicht der Bundesregie-
rung, daß es sich bei dem geplanten Gesetz nur um ein Einspruchsgesetz 
handele.95 

Die Bundesregierung leitete den Gesetzentwurf zusammen mit der Stel-
lungnahme des Bundesrates und ihrer Gegenäußerung, in der sie die mei-
sten Änderungswünsche des Bundesrates ablehnte, dem Deutschen Bun-
destag zu.96 Der Bundesrat rief den Vermittlungsausschuß mit dem Ziel an, 
einige der vom Deutschen Bundestag eingefugten Regelungen wieder zu 
streichen oder zu ändern. In den Sitzungen des Vermittlungsausschusses 
im Mai 2004 konnte keine Einigung erzielt werden. Streitig blieb bis zu-
letzt der vom Deutschen Bundestag eingefügte § 80 Abs. 3 IRG, wonach 
Ausländer, die im Inland ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und eines 
von vier zusätzlichen Kriterien erfüllen, deutschen Staatsangehörigen 
gleichgestellt werden sollten.97 Im Juni 2004 wies der Bundestag den - von 
ihm als solchen gewerteten - Einspruch98 des Bundesrates zurück.99 Das 
Europäische Haftbefehlsgesetz trat am 23. August 2004 in Kraft.100 

Die Vorschriften, die den Rahmenbeschluß im Wesentlichen umsetzten, 
wurden in das Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
eingefügt. Ein neuer achter Teil des Rechtshilfegesetzes regelte die Auslie-
ferung (§§ 80 ff. IRG) und die Durchlieferung an einen EU-Mitgliedstaat 
sowie ausgehende Ersuchen Deutschlands an einen EU-Mitgliedstaat. Zwei 
Vorschriften mit allgemeinem Anwendungsbereich statuierten die Geltung 
der übrigen Bestimmungen des Gesetzes (§ 78 IRG) und die grundsätzliche 
Pflicht zur Erledigung eingehender Ersuchen (§ 79 IRG). Hinzu kamen die 
Gemeinsamen Vorschriften des siebten Teils, in dem unter anderem auch 
die Vorschrift über die »Grenzen der Rechtshilfe« (§ 73 IRG) enthalten ist. 
Sie wurde um einen Satz ergänzt, mit dem der »europäische Ordre Public« 
entsprechend Art. 6 EUV umgesetzt werden sollte. Hiernach sollten die 
Mitgliedstaaten auch bei der Auslieferung auf der Grundlage eines Euro-
päischen Haftbefehls an die allgemeinen Rechtsgrundsätze und die Grund-

9 5 BT-Drs 15/1718, S. 20 ff. 
9 6 Die Dokumente sind insgesamt enthalten in BT-Drs 15/1718. 
9 7 Bundesrat, Plenarprotokoll 800, Sten. Bericht, S. 260 A, vgl. dazu auch die Be-

schlußempfehlung und den Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drs 15/2677, S. 2. 
9 8 BR-Drs 451/04 (Beschluß), Prot. 800, S. 260 B. 
9 9 BT Drs 15/3309, Plenarprotokoll 15/113 vom 16. Juni 2004, S. 10309 B ff.; zur 

zweiten und dritten Lesung vgl. Plenarprotokoll, Sten. Bericht 15/97, S. 8747 A ff. sowie 
Anlage 8. 

1 0 0 Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl 
und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vom 
21. Juli 2004, BGBl. I S . 1748. 
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rechte gebunden sein.101 Die Auslieferung Deutscher zum Zwecke der 
Strafverfolgung sollte nur zulässig sein, wenn gesichert sei, daß der ersu-
chende Mitgliedstaat nach Verhängung einer rechtskräftigen Freiheitsstrafe 
oder sonstigen Sanktion anbieten werde, den Verfolgten auf seinen 
Wunsch zur Vollstreckung in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zurück-
zuüberstellen (§ 80 Abs. 1 IRG). Das Erfordernis der Rücküberstellung 
entspreche dem Grundsatz der Resozialisierung, weil diese regelmäßig nur 
in dem Staat erfolgreich durchgeführt werden könne, in dem der Betroffe-
ne soziale Bindungen habe. 

Dabei wies die Bundesregierung in der Begründung des Gesetzentwurfs 
auf die seltenen Fälle hin, in denen ein Angebot zur Vollstreckungshilfe 
rechtlich nicht angenommen werden könne, insbesondere wenn die beider-
seitige Strafbarkeit nicht gegeben sei. Für den Fall, daß das betreffende 
Verhalten in Deutschland nicht strafbar sei, verstieße die Vollstreckung ei-
ner im Ausland verhängten Freiheitsstrafe in der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht nur gegen die Regeln über die internationale Vollstreckungshil-
fe, sondern auch gegen wesentliche deutsche Rechtsgrundsätze.102 Das 
deutsche Umsetzungsgesetz verzichtete ferner auf die Möglichkeit der Ab-
lehnung eines Auslieferungsersuchens auf Grund politischer oder militäri-
scher Straftaten. Dies folge, so die Bundesregierung, aus dem engen »Zu-
sammenwachsen der Wertegemeinschaft der Europäischen Union«.103 

Die Liste mit den Deliktsgruppen, bei denen auf die beiderseitige Straf-
barkeit verzichtet wird, wurde weder in das Europäische Haftbefehlsgesetz 
noch in das Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen auf-
genommen. Die Bundesregierung begründete diesen Schritt damit, daß in 
der Positivliste unterschiedliche, verschiedenen Rechtsordnungen ent-
stammende juristische Konzepte zusammengefaßt seien; diese seien zwar 
in materieller Hinsicht in allen Mitgliedstaaten weitgehend entsprechend 
ausgestaltet, für sie beständen jedoch europaweit keine gemeinsamen Be-
grifflichkeiten. Es müsse deshalb der Praxis vorbehalten bleiben, im Wege 
der Rechtsfortbildung die deutschen Tatbestände unter die Listenkategori-
en zu subsumieren.104 

Mit dem Europäischen Haftbefehlsgesetz wurde erstmals auch eine Vor-
schrift in das Rechtshilfegesetz aufgenommen, die die Unanfechtbarkeit 

101 BT-Drs 15/1718, S. 27. 
1 0 2 BT-Drs 15/1718, S. 16. 
1 0 3 BT-Drs 15/1718, S. 18. 
104 BT-Drs 15/1718, S. 18; so finden sich in der deutschen Fassung der Liste die Ka-

tegorie der »Betrugsdelikte« und des »Betrugs«. Diese Doppleung erklärt sich aus der 
Entstehungsgeschichte. Die Liste wurde überwiegend in französischer Sprache verhan-
delt. Entsprechend dem französischen Recht wurden sowohl die Tatbestände des »fraude« 
als auch der »escroquerie« aufgenommen; vgl. auch BT Plenarprotokoll, Sten. Bericht 
15/97, S. 8761 D.Anlage 8. 
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der Bewilligungsentscheidung ausdrücklich regelte (§ 74b IRG). Die Rege-
lung sollte lediglich die bereits geltende Rechtslage klarstellen, weil die 
Unanfechtbarkeit der Bewilligungsentscheidung zur Verfahrensbeschleu-
nigung und damit zur Umsetzung der Fristenregelungen des Rahmenbe-
schlusses unverzichtbar sei. Der Gesetzgeber stand dabei unter dem Ein-
druck einer neueren Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin, in 
der die Anfechtbarkeit der Bewilligungsentscheidung im Verwaltungs-
rechtsweg bejaht worden war.105 Soweit durch die Aus- oder Durchliefe-
rung in Freiheitsrechte des Verfolgten eingegriffen werde, werde ein um-
fassender Rechtsschutz im Rahmen der gerichtlichen Zulässigkeitsprüfung 
durch das Oberlandesgericht gewährleistet. Damit sei den Erfordernissen 
des Art. 19 Abs. 4 GG Genüge getan.106 Gleichwohl sollte die Bewilli-
gungsentscheidung begründet werden (§ 79 IRG), um dem Verfolgten die 
Gründe zugänglich und nachvollziehbar zu machen.107 

II. Sachverhalt des Ausgangsverfahrens 

Der Beschwerdeführer gehörte zu den ersten Personen, für die die grundle-
gend veränderte Rechtslage der Auslieferung in Deutschland unmittelbare 
Folgen hatte. Bereits im September 2003 hatten spanische Strafverfol-
gungsbehörden gegen ihn einen internationalen Haftbefehl erlassen. Darin 
wurde ihm vorgeworfen, seit 1997 in Spanien, Deutschland und Großbri-
tannien als eine der Schlüsselfiguren des terroristischen Netzwerks Al-
Qaida die Organisation logistisch und finanziell unterstützt zu haben. Die-
se Handlungen hätten den Straftatbestand der Mitgliedschaft in einer Ter-
rororganisation erfüllt. Spanien ersuchte Deutschland um die Auslieferung 
des Beschwerdeführers, der zu diesem Zeitpunkt als syrischer Staatsange-
höriger in den Akten geführt wurde. Im Zuge der Ermittlungen zeigte sich 
jedoch, daß der Beschwerdeführer im November 1990 gemäß § 9 des mitt-
lerweile novellierten Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes zusätzlich 
zur syrischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hatte. An-
fang Januar 2004 teilte das Bundesministerium der Justiz der Hamburger 
Justizbehörde deshalb mit, daß eine Auslieferung des Beschwerdeführers 
im Hinblick auf dessen deutsche Staatsangehörigkeit und das Fehlen des 
Ausführungsgesetzes zu Art. 16 Abs. 2 Satz 2 GG nicht in Betracht kom-
me. Die Generalstaatsanwaltschaft informierte die spanischen Behörden 
und teilte ihnen zugleich mit, daß die spanischen Erkenntnisse in ein deut-

1 0 5 OVG Berlin, Beschluß vom 26. März 2001 - 2 L 3.01, OVGE BE 23, 232 ff. 
1 0 6 Siehe die Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung, BT-Drs 15/1718, 

S. 14. 
1 0 7 BT-Drs 15/1718, S. 15, BT-Drs 15/2677, S. 6. 
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sches Ermittlungsverfahren gegen den Beschwerdeführer eingeflossen sei-
en. Gegen den Beschwerdeführer wurde nämlich auch in Deutschland mit 
Blick auf den Zeitraum zwischen 1993 und 2001 wegen des Verdachts der 
Mitgliedschaft in einer (inländischen) terroristischen Vereinigung (§ 129a 
Abs. 1 StGB) und wegen des Verdachts der Geldwäsche (§ 261 StGB) er-
mittelt. Das Ermittlungsverfahren erstreckte sich nicht auf den Verdacht 
der Mitgliedschaft in oder der Unterstützung einer ausländischen terroristi-
schen Vereinigung (§ 129b StGB), weil solche Handlungen in Deutschland 
erst seit dem 30. August 2002 strafbar sind. 

Mitte September 2004 - nach dem Inkrafttreten des Europäischen Haft-
befehlsgesetzes - wies das Bundeskriminalamt die Hamburgischen Straf-
verfolgungsbehörden darauf hin, daß die Ausschreibung des Beschwerde-
fuhrers im Schengener Informationssystem um Festnahme zwecks Auslie-
ferung nach Spanien noch Bestand habe. Rechtlicher Hintergrund dieser 
Mitteilung ist die Tatsache, daß die Ausschreibung einer Person im Infor-
mations- und Fahndungssystem als Europäischer Haftbefehl gilt.108 Zum 
gleichen Zeitpunkt erließ das Amtsgericht Madrid in Ergänzung des fort-
bestehenden internationalen Haftbefehls einen Europäischen Haftbefehl. 

Die Hamburgischen Strafverfolgungsbehörden nahmen daraufhin das 
Auslieferungsverfahren wieder auf. Im Rahmen dieses Verfahrens erklärte 
die Hamburgische Justizbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium der Justiz am 14. Oktober 2004, daß von der Ablehnungsbefugnis 
des § 83b Abs. 1 IRG kein Gebrauch gemacht werde.109 Die Vorschrift er-
laubte es der Bewilligungsbehörde unter anderem, ein Auslieferungsersu-
chen abzulehnen, weil gegen den Verfolgten ein strafrechtliches Verfahren 
wegen derselben Tat im ersuchten Staat durchgeführt wird oder ein solches 
Verfahren eingestellt oder abgelehnt wurde. Einen Tag später erließ das 
Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg auf Antrag Haftbefehl gegen 
den Beschwerdeführer und ordnete die vorläufige Auslieferungshaft an. 

Diese wurde mit Beschluß vom 5. November 2004 in förmliche Auslie-
ferungshaft umgewandelt. Es liege ein formgerechtes Auslieferungsersu-
chen der spanischen Behörden in Form eines Europäischen Haftbefehls 
vor. Zugleich wurde der Antrag des Beschwerdeführers zurückgewiesen, 
das Auslieferungsverfahren auszusetzen und beim Bundesverfassungsge-
richt über die Richtervorlage110 eine Entscheidung über die Verfassungs-
mäßigkeit des Europäischen Haftbefehls einzuholen. Eine Richtervorlage 
komme nicht in Betracht, weil das Europäische Haftbefehlsgesetz nicht 
verfassungswidrig sei. Das Gesetz sei in einem ordnungsgemäßen Verfah-
ren erlassen worden. Die Auslieferung Deutscher sei nach der Grundge-

1 0 8 § 83a Abs. 2 IRG, die Gleichsetzung beruht auf Art. 9 RbEuHb. 
1 0 9 Siehe S. 1. 
110 Art. 100 Abs. 1 GG. 
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setzänderung und dem Inkrafttreten eines Ausfuhrungsgesetzes zulässig. 
Dem Beschwerdeführer werde durch die Auslieferung nach Spanien auch 
nicht eine fremde Rechtsordnung »übergestülpt«. Er solle sich nur nach 
dem zur Tatzeit geltenden spanischen Recht vor einem spanischen Gericht 
verantworten, das für ihn zuständig gewesen wäre, wenn er noch vor seiner 
Rückkehr nach Deutschland in Spanien verhaftet worden wäre. 

Am 23. November 2004 erklärte das Oberlandesgericht die Ausliefe-
rung des Beschwerdeführers für zulässig. Die formellen und materiellen 
Voraussetzungen der Auslieferung lägen vor, Auslieferungshindernisse be-
ständen nicht. Das Gericht führte im wesentlichen aus, daß die beiderseiti-
ge Strafbarkeit (§81 Nr. 4 IRG) nicht zu prüfen sei. Die dem spanischen 
Ersuchen zugrunde liegende Tat verletze eine spanische Strafvorschrift 
und gehöre zu den im Rahmenbeschluß aufgeführten Delikten. Auf eine 
Strafbarkeit des Beschwerdeführers nach deutschem Recht komme es da-
nach nicht an. Auch werde das Rückwirkungsverbot111 durch die Ausliefe-
rung nicht verletzt, weil es sich beim Auslieferungsrecht um Verfahrens-
recht handele, in dem das im materiellen Strafrecht geltende Rückwir-
kungsverbot grundsätzlich keine Anwendung finde. Ferner verstoße die 
Rücküberstellung des Beschwerdeführers zur Strafvollstreckung nach 
Deutschland nicht gegen den ordre public. § 80 Abs. 1 IRG, der die Ver-
büßung einer im Ausland verhängten Freiheitsstrafe im Heimatstaat vorse-
he, greife nicht nachteilig in die Rechte des Beschwerdeführers ein. Die 
Straflosigkeit seines Verhaltens in Deutschland zur Tatzeit führe nicht da-
zu, daß er vor - ausländischer - Strafverfolgung sicher sei, solange er die 
Bundesrepublik Deutschland nicht verlasse. Ein Deutscher könne auch 
dann an einen EU-Mitgliedstaat ausgeliefert werden, wenn er außerhalb 
Deutschlands eine Straftat begangen und sich dadurch nach dem Recht des 
ersuchenden Staates strafbar gemacht habe. 

Die Justizbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg bewilligte die 
Auslieferung am 24. November 2004. Die Bewilligung wurde mit der Be-
dingung verbunden, daß dem Beschwerdeführer nach Verhängung einer 
rechtskräftigen Freiheitsstrafe oder sonstigen Sanktion angeboten werde, 
ihn für die Vollstreckung nach Deutschland zurückzuüberstellen. 

III. Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 

Das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht begann mit der Ankün-
digung einer Verfassungsbeschwerde durch den Bevollmächtigten des Be-
schwerdeführers, die dem Gericht am Abend des 22. November 2004 

111 Art. 103 Abs. 2 GG. 
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zuging. Der Fall des Beschwerdeführers ließ sich bereits zwei bis drei Wo-
chen vor der Ankündigung der Beschwerde in groben Zügen über Pressear-
tikel verfolgen, die die Bibliothek für die Senatsmitglieder und deren Mit-
arbeiter dokumentiert. 

Nachdem der Auslieferungssenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts 
Hamburg die Auslieferung mit Beschluß vom 23. November 2004 für zulä-
sig erklärt hatte, bewilligte die Justizbehörde der Freien und Hansestadt 
Hamburg die Auslieferung am Vormittag des 24. November 2004. Damit 
lagen die formalen Voraussetzungen für die Auslieferung vor, die durch 
die Übergabe des Verfolgten an die Behörden des ersuchenden Staates er-
folgt und von der Generalstaatsanwaltschaft des zuständigen Oberlandes-
gerichts organisiert und durchgeführt wird. Die Verfassungsbeschwerde, 
die mit einem Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung verbunden 
war, ging beim Bundesverfassungsgericht am 24. November 2004 gegen 
14.30 Uhr ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Hamburger Generalstaatsan-
waltschaft bereits die Übergabe des Beschwerdeführers an Vertreter der 
spanischen Ermittlungsbehörden vereinbart; diese sollte gegen 19.00 Uhr 
auf dem Flughafen Berlin-Tegel stattfinden. Diese Informationen erhielt 
das zuständige Dezernat des Gerichts auf Anfrage vom verantwortlichen 
Sachbearbeiter der Generalstaatsanwaltschaft. 

Auf Grund des tatsächlichen und verfassungsrechtlichen Schwerpunkts 
des Falles im Auslieferungsrecht fiel die Verfassungsbeschwerde in die 
Zuständigkeit des Dezernats von Richter Di Fabio im Zweiten Senat des 
Bundesverfassungsgerichts.112 Nach kurzer Vorbereitung trat der Zweite 
Senat am späten Nachmittag des 24. November 2004 zur Beratung zusam-
men und erließ eine einstweilige Anordnung. Wegen der besonderen 
Dringlichkeit erging der Beschluß ohne vorherige Gelegenheit zur Stel-
lungnahme113 und zunächst nur als Tenorbeschluß, also ohne Begrün-
dung.114 Eine Ausfertigung des Beschlusses wurde zunächst unmittelbar 
der Generalstaatsanwaltschaft und der Bundesgrenzschutzwache am Flug-
hafen Berlin-Tegel per Telefax übermittelt. Im Anschluß erhielt der Be-
vollmächtige des Beschwerdeführers von der Entscheidung in Kenntnis. 
Der Beschwerdeführer befand sich bereits auf dem Weg zum Übergabeort. 
Nach seiner Ankunft in Berlin wurde er wieder zurück in die Untersu-
chungshaftanstalt Hamburg gebracht. Die Begründung der einstweiligen 
Anordnung gab der Zweite Senat am 1. Dezember 2004 bekannt. 

1 1 2 Die Zuständigkeit des Zweiten Senats ergab sich aus § 14 Abs. 4 BVerfGG in Ver-
bindung mit dem Plenumsbeschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 
1993 (BGBl. 1993 I, S. 2492), Gliederungspunkt A I 2. 

1 1 3 § 32 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG. 
1 1 4 Siehe unten Anm. 149. 
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Im Anschluß daran erhielten alle in dem Verfassungsbeschwerde-
Verfahren zum Beitritt oder zur Äußerung berechtigten Köperschaften und 
Organe die Gelegenheit, innerhalb einer Frist Stellung zu nehmen.115 Diese 
Frist wurde mit Blick auf die aus der Inhaftierung des Beschwerdeführers 
folgende Eilbedürftigkeit der Sache auf Anfang Januar 2005 festgesetzt. 
Von der Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben, machten die Bun-
desregierung und die Freie und Hansestadt Hamburg Gebrauch. Nach wei-
teren Beratungen des Zweiten Senats wurde den Beteiligten und der Öf-
fentlichkeit am 24. Februar 2005 der Termin für die mündliche Verhand-
lung mitgeteilt. Das Gericht terminierte die mündliche Verhandlung auf 
den 13. und 14. April 2005, zugleich veröffentlichte es eine Verhandlungs-
gliederung. 

Sowohl die Tatsache einer auf zwei Tage anberaumten mündlichen 
Verhandlung als auch der Inhalt der Verhandlungsgliederung fanden ein 
erhebliches Echo in der Medienöffentlichkeit. Mit Blick auf die Verhand-
lungsgliederung äußerten einzelne Beobachter die Erwartung, daß sich das 
Bundesverfassungsgericht ein weiteres Mal grundlegend mit dem europäi-
schen Integrationsprozeß auseinander setzen werde und möglicherweise 
ein Art Folgeentscheidung zum Maastricht-Urteil116 aus dem Jahr 1993 an-
strebe. 

In der Zwischenzeit hatte das Oberlandesgericht Hamburg mehrfach auf 
Antrag des Beschwerdeführers über die Aussetzung der Auslieferungshaft 
entschieden. Mit Beschuß vom 18. März 2005 lehnte das Gericht eine 
Haftverschonung des Beschwerdeführers nach Sicherheitsleistung ab, weil 
weiterhin Fluchtgefahr bestehe und die Auslieferungshaft mit Blick auf die 
im Fall einer Verurteilung zu erwartende empfindliche Strafe und die be-
sondere Schwierigkeit der Rechtslage noch nicht unverhältnismäßig sei.117 

Den nach der Bekanntgabe des Termins für eine mündliche Verhandlung 
erneut gestellten Antrag auf Aufhebung des Auslieferungshaftbefehls wies 
das Oberlandesgericht mit Beschluß vom 3. Mai 2005 zurück. Es hätten 
sich keine neuen Erkenntnisse ergeben, die eine Haftentlassung geboten 
erscheinen ließen; insbesondere könne aus dem Umstand, daß eine mündli-
che Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht stattfinde, nicht mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit auf den Erfolg der Verfassungsbe-
schwerde geschlossen werden.118 

1 1 5 § 23 Abs. 2, 94 BVerfGG. 
1 1 6 BVerfGE 89, 155 ff. 
117 OLG Hamburg, Beschluß vom 18. März 2005 - Ausl 28/03 (nicht abgedruckt). 
118 Gegen diesen Beschluß erhob der Beschwerdeführer ebenfalls Verfassungsbe-

schwerde - Geschäftszeichen 2 BvR 777/05 - , die von der 1. Kammer des Zweiten Se-
nats mit Beschluß vom 16. Januar 2006 nicht zur Entscheidung angenommen wurde. In 
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Zur mündlichen Verhandlung lud der Zweite Senat eine größere Zahl 
sachkundiger Dritter, die in Theorie und Praxis mit dem Europäischen 
Haftbefehl und seinem Rechtsrahmen im weiteren Sinn befaßt waren.119 

Die Ladung von Vertretern der Generalstaatsanwaltschaften, solchen aus 
der Anwaltschaft und von europäischen Einrichtungen zeigt, daß das Ge-
richt daran interessiert war, sich ein möglichst detailliertes Bild von der 
Rechtswirklichkeit zu machen. Die mündliche Verhandlung begann am 
Mittwoch, dem 13. April 2005, im Sitzungssaal des Bundesverfassungsge-
richts. Der Ablauf der Verhandlung ist durch den Abdruck des vollständi-
gen Wotlautprotokolls in diesem Band dokumentiert. Aus der Perspektive 
des Prozeßbeobachters läßt sich noch anmerken, daß dieses Verfassungs-
beschwerde-Verfahren anschaulich die Notwendigkeit einer angemessenen 
Vertretung des Beschwerdeführers im Verfassungsprozeß deutlich gemacht 
hat. Hat in einem Verfassungsbeschwerde-Verfahren mit besonderer politi-
scher Bedeutung ein Verfassungsorgan von seinem Recht auf Beitritt oder 
Äußerung Gebrauch gemacht, dann besteht für den Beschwerdeführer häu-
fig die Notwendigkeit, personell und argumentativ die »Waffengleichheit« 
wiederherzustellen.120 

Das Urteil in dem Verfassungsbeschwerde-Verfahren wurde am 18. Juli 
2005 verkündet. Nach Ansicht des Gerichts verstößt das Europäische 
Haftefehlsgesetz gegen Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 so-
wie gegen Art. 16 Abs. 2 und Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes. Es wurde 
in Gänze für nichtig erklärt. Der Beschluß des Hanseatischen Oberlandes-
gerichts wurde wegen Verstoßes gegen Art. 16 Abs. 2 GG und die Bewilli-
gungsentscheidung der Hansestadt wegen Verstoßes gegen Art. 19 Abs. 4 
GG aufgehoben.121 Wenige Stunden nach der Urteilsverkündung und nach-
dem das Oberlandesgericht den Auslieferungshaftbefehl aufgehoben hatte, 
wurde der Beschwerdeführer aus der Untersuchungshaftanstalt in Hamburg 
entlassen. 

dem Tenorbeschluß wird auf das fehlende Rechtsschutzinteresse des Beschwerdeführers 
nach der Erledigung der Hauptsache hingewiesen. 

119 Zur verfassungsprozessualen Möglichkeit, Stellungnahmen Dritter einzuholen vgl. 
§ 27a BVerfGG; die Liste der im Verfassungsbeschwerde-Verfahren zum Europäischen 
Haftbefehl geladenen Sachverständigen ist auf S. 148 dokumentiert. 

1 2 0 Im vorliegenden Verfahren ist für den Beschwerdeführer in der mündlichen Ver-
handlung zusätzlich zu den beiden Bevollmächtigten ein Staatsrechtslehrer aufgetreten. 

121 Siehe S. 132 ff. 
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IV. Rezeption und weitere Entwicklung 

1. Presse und Fachliteratur 

Die deutsche Medienöffentlichkeit verfolgte das Verfassungsbeschwerde-
Verfahren mit großer Aufmerksamkeit. Diese äußerte sich in einer umfang-
reichen Presseberichterstattung sowie Rundfunk- und Fernsehberichten.122 

Nach der Veröffentlichung der Verhandlungsgliederung und der Mittei-
lung, daß die mündliche Verhandlung auf zwei Tage anberaumt sei, wurde 
offen die Erwartung nach einer Fortführung der Maastricht-Entscheidung 
ausgesprochen. Die Presseberichte über das Urteil, die diese Erwartung 
mehrheitlich enttäuscht sahen, hoben vor allem das Spannungsfeld zwi-
schen Bürgerrechten und Strafverfolgung hervor. Der von zahlreichen 
Stimmen als berechtigt eingeordneten Kritik des Verfassungsgerichts an 
der Umsetzung des Rahmenbeschlusses durch die gesetzgebenden Körper-
schaften wurde die Notwendigkeit des »Kampfes gegen den Terror« ge-
genübergestellt. Der Tenor der Berichterstattung ist insgesamt zwiespältig; 
auf der einen Seite schwingt Unbehagen über moderne, jedoch weitgehend 
unbekannte Rechtsinstrumente mit, die einen auf Vermutungen beruhenden 
einheitlichen Strafrechtsraum in Europa konstituieren sollen; auf der ande-
ren Seite wird dieses Unbehagen dem deutschen Gesetzgeber zugerechnet, 
der sich bislang nicht ausreichend um die rechtsstaatliche Einhegung die-
ses Prozesses gekümmert habe. 

Die Fachöffentlichkeit hat der Entscheidung bislang ebenfalls viel Auf-
merksamkeit zugewendet.123 In der Kritik steht insbesondere die Rechts-
folge der Gesamtnichtigkeit des Europäischen Haftbefehlsgesetzes, die mit 
Blick auf den Regelungszweck des deutschen Umsetzungsgesetzes als un-
verhältnismäßig eingeordnet wird. Vereinzelt wird allerdings auch Ver-
ständnis dafür geäußert, daß der Gesetzgeber erneut die Gelegenheit erhal-
ten soll, seine Gestaltungsmöglichkeiten auszuüben.124 Je nach Interessen 
und der vorherigen Verbundenheit der Interpreten mit der Thematik wird 
darüber hinaus kritisiert, daß das Urteil die substantiellen Fragen der de-
mokratischen Legitimation und des Rechtsschutzdefizits für die Bürger 
sowie die Entstaatlichungsthese nicht oder nicht ausreichend behandelt ha-

1 2 2 Die zweitägige mündliche Verhandlung bot die Gelegenheit, durch Interviews 
nach dem Ende des ersten Verhandlungstages deren Verlauf zu interpretieren, was wie-
derum von den Teilnehmern am zweiten Verhandlungstag nicht unkommentiert blieb, sie-
he den Hinweis des Sachverständigen Hailbronner auf ein Interview der Bundesministe-
rin der Justiz in der Tagesschau, S. 409. 

123 Ygl. die Nachweise der Entscheidungsanmerkungen auf S. LUI f. 
124 Schünemann, Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum europäischen 

Haftbefehl: markiges Ergebnis, enttäuschende Begründung, Strafverteidiger 25 (2005), 
S. 681. 
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be. Die bewertenden Aussagen konstatieren sowohl das »Totschweigen 
dieser Aspekte«, als auch den »»nationalen Geist< der Senatsmehrheit«125. 
Einzelne Anmerkungen nehmen die Entscheidung zum Anlaß, das Ver-
hältnis der Gerichtsbarkeiten in der Europäischen Union kritisch zu be-
leuchten oder die Frage des Vorrangs europäischen Rechts zu thematisie-
ren.126 Für einen Beteiligten zeigte das Verfahren unter anderem, »wie we-
nig noch die längst vollzogene Relativierung des deutschen Verfassungs-
rechts durch das Europarecht in das Bewußtsein gedrungen ist.«127 Auf ei-
ne prinzipielle Zustimmung - bei gleichzeitiger Kritik zur praktischen 
Ausgestaltung - traf das vom Zweiten Senat entwickelte Abwägungsmo-
dell, das die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Auslieferung 
Deutscher vom territorialen Bezug der Straftat abhängig macht.128 Eine 
Auseinandersetzung mit dem Urteil erfolgt ferner im Hinblick auf die Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofes in der Rechtssache Pupino, ein-
zelne Kommentatoren registrieren hier eine Disharmonie zwischen den 
beiden Judikaten.129 

2. Rechtsprechung anderer Gerichte 

Der Blick in die deutsche und europäische Rechtsprechung erlaubt folgen-
de Skizze: Auf Grund des Rechtsfolgenausspruchs des Bundesverfas-
sungsgerichts gilt seit der Verkündung des Urteils die bis zum 23. August 
2004 bestehende Rechtslage. Die nach der Nichtigerklärung noch anhängi-
gen Auslieferungsverfahren seien, nach Auffassung des Oberlandesge-
richts Hamburg, auf die bis zum Inkrafttreten des Europäischen Haftbe-
fehlsgesetzes geltenden Auslieferungsvorschriften umzustellen.130 Zwi-
schen den Oberlandesgerichten bestehen unterschiedliche Auffassungen 

125 Vogel, Europäischer Haftbefehl und deutsches Verfassungsrecht, JZ 60 (2005), 
S. 801 (808). 

126 Masing, Vorrang des Europarechts bei umsetzungsgebundenen Rechtsakten, NJW 
59 (2006), S. 264 ff.; van Ooyen, (K)ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts?: die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum EU-Haftbefehl, Die Poli-
zei 96 (2005), S. 325 ff.; von Unger, »So lange« nicht mehr: Das BVerfG behauptet die 
normative Freiheit des deutschen Rechts, NVwZ 24 (2005), S. 1266 ff.; Wolf, Demokrati-
sche Legitimation in der EU aus der Sicht des Bundesverfassungsgerichts nach dem Ur-
teil zum Europäischen Haftbefehlsgesetz, Kritische Justiz 2005, S. 350 ff. 

127 Masing, Anm. 126, S. 264 (266). 
128 Tomuschat, Ungereimtes/Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 

2005 über den Europäischen Haftbefehl, EuGRZ 2005, S. 453 (457); Schünemann, 
Anm. 124, S. 681 (682 f.). 

129 Baddenhausen/Pietsch, Rahmenbeschlüsse der Europäischen Union - Nach den 
Entscheidungen zum Europäischen Haftbefehl (BVerfG) und in der Rechtssache Pupino 
(EuGH), DVB1 2005, S. 1562 ff.; Hummrich, BVerfG und EuGH: Kooperation oder Kon-
frontation, DRiZ 83 (2005), S. 361 ff. 

1 3 0 OLG Hamburg, Beschluß vom 15. August 2005 - Ausl 13/05, NJW 2005, S. 3509. 
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darüber, über die rechtliche Einordnung eines nach der verfassungsgericht-
lichen Entscheidung von einem EU-Mitgliedstaat übermittelter Europäi-
scher Haftbefehl einzuordnen ist. Das Oberlandesgericht Köln entschied, 
daß ein Europäischer Haftbefehl wegen der vom ersuchenden Mitgliedstaat 
damit verbundenen Intention, als ein Auslieferungsersuchen im Sinne des 
Art. 12 EuAlÜbk anzusehen sei.131 Das Oberlandesgericht Karlsruhe ver-
trat in einer Entscheidung die Ansicht, daß es sich bei einem Europäischen 
Haftbefehl um einen Haftbefehl im Sinne des Art. 12 Abs. 2 lit. a 
EuAlÜbk handle, der als formale Auslieferungsgrundlage jedenfalls dann 
ausreiche, wenn die Tatvorwürfe nebst rechtlicher Würdigung in ihm ge-
nügend beschrieben seien und die eigentliche Haftgrundlage nachvollzieh-
bar bezeichnet und wiedergegeben werde.132 Dieser Rechtsprechung schloß 
sich das Kammergericht nicht an. Bei einem Europäischen Haftbefehl han-
dele es sich lediglich um ein Festnahmeersuchen gemäß Art. 16 EuAlÜbk, 
auf dessen Grundlage allein die Anordnung der vorläufigen Auslieferungs-
haft zulässig sei. Die Sachbehandlung durch die anderen Oberlandesge-
richte liefe darauf hinaus, daß die in den völkerrechtlichen Auslieferungs-
verträgen vorgesehenen Anforderungen an die Form, den Inhalt und den 
Übermittlungsweg von Auslieferungsunterlagen, nicht vollständig in dem 
gesetzlich gebotenen Umfang berücksichtigt würden.133 Im Hinblick auf 
die Rechtmäßigkeit der im Vorfeld des Urteils aus Karlsruhe erfolgten 
Auslieferung Deutscher entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main, daß die bereits vollzogene Auslieferung auf Grund eines Europäi-
schen Haftbefehls fortdauere; Ansprüche auf Änderung der ursprünglichen 
Zulässigkeitsentscheidung oder Entschädigung bestünden nicht.134 

In Spanien reagierte der Nationale Gerichtshof, die Audiencia National, 
auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, indem es die Be-
scheidung deutscher Auslieferungsanträge einstweilen aussetzte, womit es 
sich auf das klassische völkerrechtliche Argument der fehlenden Gegensei-
tigkeit in den Beziehungen zu einem Staat berief.135 

131 OLG Köln, Beschluß vom 16. August 2005 - 6 Ausl 63/05 - 31/05, StV 2005, 
S. 676; siehe auch OLG Koblenz, Beschluß vom 21. Juli 2005 - (1) Ausl - III - 15/05, 
NStZ-RR 2005, S. 383. 

1 3 2 OLG Karlsruhe, Beschluß vom 7. September 2005 - 1 AK 31/04, StV 2005, 
S. 673. 

1 3 3 Kammergericht, Beschluß vom 3. November 2005 - (4) Ausl.A. 803/05 -
174/05, (4) Ausl A 803/05 -174/05, StV 2006, S. 91. 

1 3 4 OLG Frankfurt, Beschluß vom 17. November 2005 - 2 Ausl A 45/05, NJW 2006, 
S. 166 f. 

135 DPA-Meldung, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22. September 2005, S. 1 
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Neben dem Bundesverfassungsgericht haben sich auch Verfassungsge-
richte oder Oberste Gerichtshöfe anderer EU-Mitgliedstaaten mit dem Eu-
ropäischen Haftbefehl befaßt. Das polnische Verfassungsgericht erklärte 
mit Urteil vom 27. April 2005 die Vorschrift des polnischen Strafverfah-
rensrechts für verfassungswidrig, die die Übergabe eines polnischen 
Staatsangehörigen an einen EU-Mitgliedstaat ermöglicht. Die polnische 
Verfassung verbietet in Art. 55 Abs. 1 die Auslieferung eines Polen.136 Mit 
dem Hinweis auf die entsprechende Vorschrift der Verfassung Zyperns er-
klärte der Oberste Gerichtshof des Landes mit Urteil vom 7. November 
2005 die Auslieferung eines Zyprioten nach Großbritannien für verfas-
sungswidrig. Der Belgische Schiedshof wiederum setzte mit Urteil vom 
13. Juli 2005 das Verfahren zur völligen oder teilweisen Nichtigerklärung 
des belgischen Haftbefehlsgesetzes vom 19. Dezember 2003 aus und stellte 
dem Europäischen Gerichtshof zwei Vorabentscheidungsfragen. Mit der 
ersten Frage möchte der Schiedshof wissen, ob der Rahmenbeschluß mit 
der Kompetenzregelung des Art. 34 Abs. 2 Buchstabe b EUV vereinbar ist. 
In dem Verfahren wird von Klägerseite die Ansicht vertreten, daß der An-
wendungsbereich des Europäischen Haftbefehls durch ein Übereinkommen 
und nicht durch einen Rahmenbeschluß hätte geregelt werden müssen. Die 
zweite Frage befaßt sich mit Art. 2 Abs. 2 RbEuHb und dessen Vereinbar-
keit mit dem durch Art. 6 Abs. 2 EUV gewährleisteten Legalitätsprinzip in 
Strafsachen sowie mit dem Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminie-
rung. Die in der Vorschrift aufgezählten Straftaten könnten gegen die 
Grundsätze der Gleichheit und Nichtdiskriminierung verstoßen, weil für 
diese ohne objektive und vernünftige Rechtfertigung vom Erfordernis der 
beiderseitigen Strafbarkeit abgewichen werde und es wegen der mangeln-
den Bestimmtheit zu einer disparaten Anwendung seitens der mitglied-
staatlichen Strafverfolgungsbehörden kommen könne.137 

3. Gesetzgebungsverfahren nach dem Urteil 

Der Deutsche Bundestag beriet vier Wochen nach der mündlichen Ver-
handlung über einen Entschließungsantrag über die Zusammenarbeit der 
Verfassungsorgane in Angelegenheiten der Europäischen Union. Während 
der Debatte, die mit der dritten Lesung eines entsprechenden Gesetzent-
wurfs zusammenfiel, nahmen einzelne Redner - teilweise mit selbst-, teil-
weise mit gerichtskritischem Unterton - auf die Verhandlung Bezug.138 In 

1 3 6 Polnischer Verfassungsgerichtshof, Urteil vom 27. April 2005 - P 1/05, eine deut-
sche Übersetzung der Entscheidungen in Auszügen ist abgedruckt in EuR 2005, S. 494 ff. 

1 3 7 Belgischer Schiedshof, Nr. 124/2005, Urteil vom 13. Juli 2005, in deutscher sprä-
che zugänglich unter <http://www.arbitrage.be/>, siehe auch NJW 2005, S. 3312. 

1 3 8 Entschließungsantrag zum Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte 
des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union, 
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einer Fragestunde an die Bundesregierung am 25. Januar 2006 bezeichnete 
der Abgeordnete Siegfried Kauder das Urteil als »schlechten Leitfaden für 
die Umsetzung des neuen Gesetzentwurfs.«139 

Am 25. Januar 2006 verabschiedete das Bundeskabinett den geänderten 
Entwurf für ein Europäisches Haftbefehlsgesetz, der bereits Ende Novem-
ber 2005 als Referentenentwurf veröffentlicht worden war.140 Die Bundes-
regierung hält in der Neufassung an der Grundsatzentscheidung fest, die 
Auslieferungssystematik des Gesetzes über die Internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen, das heißt die Zweiteilung des Verfahrens in eine Zulässig-
keits- und eine Bewilligungsentscheidung, beizubehalten.141 Darüber hin-
aus soll der § 80 Abs. 3 IRG (2004) geändert werden, der sich nach An-
sicht der Bundesregierung nicht bewährt hat. Die Vorschrift stellte im In-
land wohnende Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen Deutschen 
gleich. Da die Generalstaatsanwaltschaften in Auslieferungsverfahren ei-
nen erheblichen Ermittlungsaufwand im Hinblick auf das Vorliegen der 
Voraussetzungen hatten, sollen in Zukunft nur noch mit einem deutschen 
Staatsangehörigen verheiratete oder in Lebenspartnerschaft lebende Aus-
länder oder sorgeberechtigte ausländische Elternteile eines minderjährigen 
Deutschen von der Privilegierung erfaßt werden.142 Im übrigen sollen von 
dem alten, für verfassungswidrig erklärten Gesetz nur die §§ 79, 80 und 
83a geändert werden. Die Bewilligungsentscheidung soll weiterhin ein un-
anfechtbarer Verwaltungsakt (§ 74b EuHbG-E 2006) bleiben. In Zukunft 
soll es jedoch die Möglichkeit einer Bewilligung vor der Zulässigkeitsent-
scheidung geben, die dann im Zulässigkeitsverfahren vor dem Oberlandes-
gericht überprüft werden kann (§ 79 Abs. 2 EuHbG-E 2006). Mit § 80 
Abs. 1 und 2 EuHbG-E 2006 will der Gesetzentwurf das vom Bundesver-

BT-Drs 15/5493 vom 11.5.2005, einstimmig angenommen mit Beschluß vom 12.5.2005, 
BT-Plenarprotokoll 15/175, S. 16386 D; vgl. auch die Redebeiträge, BT-Plenarprotokoll 
15/175, S. 16367 B-C und 16369 C. 

1 3 9 Deutscher Bundestag, 13. Sitzung vom 25.1.2006, BT-Plenarprotokoll 16/13, 
S. 875 A (878 B) unter Hinweis auf Schünemann, Anm. 124, S. 681 ff. 

1 4 0 Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl 
und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Eu-
ropäisches Haftbefehlsgesetz - EuHbG), BR-Drs 70/06 = BT-Drs 16/544. Siehe dazu 
auch die teilweise übernommenen Vorschläge von Lagodny, Eckpunkte für die zukünftige 
Ausgestaltung des deutschen Auslieferungsverfahrens: zugleich Besprechung des 
BVerfG-Urteils zum Europäischen Haftbefehlsgesetz, Strafverteidiger 25 (2005), S. 515 
(518 f.); Vogel, Anm. 125, S. 801 (807 ff.) sowie die Analyse der entscheidungstragenden 
Aussagen von Brunn, Die Hürden der Auslieferung, Betrifft Justiz 2005, S. 130 (137 ff.) 

141 Gesetzentwurf, S. 21; zu den Gründen für diese Entscheidung siehe den Gesetz-
entwurfaus dem Jahr 2004, BT-Drs 15/1718, S. 10 f. 

1 4 2 Auf die Praxisprobleme mit § 80 Abs. 3 IRG (2004) wurde auch in der mündlichen 
Verhandlung von Vertretern der Generalstaatsanwaltschaften hingewiesen, siehe S. 380, 
386. 
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fassungsgericht geforderte Prüfungsprogramm bei der Auslieferung Deut-
scher umsetzen. Die geplanten Regelungen folgen mit Inhalt und Duktus 
im wesentlichen den Entscheidungsgründen.143 Schließlich werden die 
Vorgaben für Form und Inhalt der Auslieferungsunterlagen zu zwingenden 
Voraussetzungen aufgewertet (§ 83a EuHbG-E 2006).144 

In der Ersten Lesung des Bundestages am 9. Februar 2006 äußerten die 
Abgeordneten - hierunter vor allem die in der mündlichen Verhandlung 
anwesenden - einerseits Kritik an der mangelnden dogmatischen Schärfe 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. In den Debattenbeiträ-
gen scheint andererseits durchaus der Wille auf, die Aufgabe und Verant-
wortung des Parlaments als maßgebliche Kraft des Gesetzgebungsverfah-
rens auch in der Praxis ernst zu nehmen und sich gegen die faktische Ge-
staltungsherrschaft der Regierung und die Zwänge durch internationale 
Rechtsverpflichtungen zu stemmen.145 Der Beginn des zweiten Gesetzge-
bungsverfahrens, mit dem der Rahmenbeschluß umgesetzt werden soll, 
nährt jedoch auch die Vermutung, daß der deutsche Verfassungsstaat als 
nachvollziehender Gestalter überstaatlicher Regelungsvorgaben mit einem 
strukturellen Defizit bei der Kontrolle exekutivischer Rechtssetzung und 
im eigenen Willensbildungsprozeß konfrontiert ist. 

V. Inhalt der Dokumentation 

Die Dokumentation umfaßt alle maßgebenden Schriftsätze, Stellungnah-
men und Entscheidungen, die Gegenstand des Verfahrens vor dem Bun-
desverfassungsgericht waren. Die Dokumentation ist in fünf Abschnitte 
gegliedert, die nach der Chronologie des Verfahrens angeordnet sind. 

In dem Abschnitt zu Auslieferungsverfahren (Abschnitt A.) sind zum 
einen die Zulässigkeitsentscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts 
vom 23. November 2004 und die Bewilligungsentscheidung der Justizbe-
hörde der Freien und Hansestadt Hamburg vom 24. November 2004 aufge-
nommen worden. Zum anderen sind in dem Abschnitt zwei weitere Doku-
mente aus dem Auslieferungsverfahren wiedergegeben, die für das Ver-
ständnis der Argumentation und des Verfahrens von Bedeutung sind. Es 
handelt sich dabei um das Schreiben der Justizbehörde vom 14. Oktober 
2004, mit dem auf die Ausübung des Ermessens nach § 83b Nr. 1 IRG ver-
zichtet wird, sowie um den Beschluß des Oberlandesgerichts vom 5. No-
vember 2004, mit dem das Gericht die förmliche Auslieferungshaft anord-

1 4 3 Siehe dazu die Entscheidungsgründe S. 468 ff. 
1 4 4 Siehe dazu die Entscheidungsgründe S. 478 f. 
145 Deutscher Bundestag, 16. Sitzung vom 9.2.2006, BT-Plenarprotokoll 16/16, 

S. 1152 A-1160A. 
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net und es ablehnt, das Zulässigkeitsverfahren auszusetzen und dem Bun-
desverfassungsgericht vorzulegen. Der Beschluß enthält Argumente zur 
Verfassungsmäßigkeit des Europäischen Haftbefehlsgesetzes, auf die der 
Auslieferungssenat in seiner Zulässigkeitsentscheidung Bezug nimmt. Der 
Beschwerdeführer stellte am 8. Dezember 2004 beim Verwaltungsgericht 
Berlin einen Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes, mit dem 
die Bewilligungsentscheidungen vom 14. Oktober und 24. November 2004 
aufgehoben und die Bundesregierung und die Freie und Hansestadt Ham-
burg verpflichtet werden sollten, von ihrer Ablehnungsbefugnis (§ 83b 
Nr. 1 IRG) Gebrauch zu machen. Mit Beschluß vom 12. April 2005, der 
nicht in die Dokumentation aufgenommen wurde, lehnte das Gericht den 
Antrag als unzulässig ab.146 

Abschnitt B enthält die Schriftsätze des Beschwerdeführers sowie die 
Stellugnahmen der Bundesregierung und der Freien und Hansestadt Ham-
burg. Der Prozeßbevollmächtigte des Beschwerdeführers kündigte dem 
Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde und den Antrag auf 
Erlaß einer einstweiligen Anordnung mit Schriftsatz vom 22. November 
2004 an. Die Verfassungsbeschwerde gegen die Zulässigkeitsentscheidung 
wurde mit Schriftsatz vom 24. November 2004 erhoben und mit einem An-
trag auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung verbunden. Mit Schriftsatz 
vom 21. Dezember 2004 wurde die Verfassungsbeschwerde ausdrücklich 
auf die Bewilligungsentscheidung erstreckt. Einen Tag später, mit Schrift-
satz vom 22. Dezember 2004, vertiefte der Beschwerdeführer sein Vor-
bringen zur behaupteten Verfassungswidrigkeit des Europäischen Haftbe-
fehls. Die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesministerium der 
Justiz, äußerte sich zunächst durch Schriftsatz ihres Bevollmächtigten und 
eine ergänzende Stellungnahme ihres Gutachters vom 5. Januar 2005. Ein 
weiterer Schriftsatz des Bevollmächtigten vom 7. Januar 2005 vertiefte den 
Vortrag der Bundesregierung insbesondere zur verfassungsrechtlichen Ga-
rantie des Rechtsschutzes gegen Handlungen der öffentlichen Gewalt.147 

Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Justizbehörde, 
nahm mit Schriftsatz vom 3. Januar 2005 Stellung; die zweite Stellung-
nahme vom 12. April 2005, kurz vor Beginn der mündlichen Verhandlung, 
ist besonders hervorzuheben, weil die Freie und Hansestadt Hamburg hier-
in ihre Auffassung über die verfassungsrechtliche Beurteilung des Falles 
änderte. 

Das Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz ist Gegenstand des Ab-
schnitts C. Dieser enthält den begründeten Beschluß des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 24. November 2004, mit dem der Zweite Senat eine 
einstweilige Anordnung erließ und die Übergabe des Beschwerdeführers 

1 4 6 VG Berlin, Beschluß vom 12. April 2005 - VG 34 A 98.04. 
147 Art. 19 Abs. 4 GG. 
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an die spanischen Behörden aussetzte. Die einstweilige Anordnung wurde 
mit Beschluß vom 28. April 2005 verlängert, weil sich nach der mündli-
chen Verhandlung abzeichnete, daß eine Entscheidung nicht bis zum Ab-
lauf der auf sechs Monate befristeten Anordnung148 würde abgesetzt wer-
den können. Als weiteres Dokument wurde die vom Pressereferat des Bun-
desverfassungsgerichts erstellte Pressemitteilung vom 1. Dezember 2004 
aufgenommen.149 

Abschnitt D ist bereits vom Seitenumfang her der zentrale Teil der Ver-
fahrensdokumentation. Er enthält die Abschrift des Tonband-Wortproto-
kolls der mündlichen Verhandlung am 13. und 14. April 2005.150 In das 
Licht der Öffentlichkeit wurde das Hauptsacheverfahren durch die Presse-
mitteilung des Gerichts vom 24. Februar 2005 gerückt, mit der zugleich die 
ebenfalls dokumentierte Verhandlungsgliederung151 veröffentlicht wurde. 

Im Abschnitt E werden Auszüge aus den für das Verfahren bedeutsamen 
Rechtsvorschriften des Rahmenbeschlusses über den europäischen Haftbe-
fehl und des deutschen Gesetzes über die Internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen dokumentiert, letztere in einer synoptischen Darstellung, durch 
die der Leser die Änderungen im Gesetz über die Internationale Rechtshil-
fe in Strafsachen durch das Europäische Haftbefehlsgesetz nachvollziehen 
kann. 

Die nachfolgende Literaturauswahl enthält die meisten der in den 
Schriftsätzen und Entscheidungen zitierten Beiträge der erweiterten Fach-
öffentlichkeit zur Auslieferung und zum Europäischen Haftbefehl und 
- soweit bis zum Abschluß des Manuskripts erschienen - Anmerkungen 
speziell zu den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Darüber 
hinaus wurden einige weiterführende Titel aufgenommen, die für den Le-
ser hilfreich sein können, die in diesem Band behandelte Thematik zu ver-
tiefen. 

148 § 32 Abs. 6 BVerfGG. 
149 Der Beschluß vom 24. November wurde auf Grund der Eilbedürftigkeit zunächst 

ohne Begründung bekannt gegeben (§ 32 Abs. 5 Satz 1 BVerfGG); diese wurde den Be-
teiligten und der Öffentlichkeit am 1. Dezember 2004 übermittelt. 

150 Siehe dazu auch die redaktionelle Notiz auf S. 540. 
151 § 24 Abs. 2 GOBVerfG. 
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A. Entscheidungen im Auslieferungsverfahren 

I. Schreiben der Justizbehörde der Freien und Hansestadt 
Hamburg vom 14. Oktober 2004 

Freie und Hansestadt Hamburg 
J u s t i z b e h ö r d e 

Stabsstelje Rechtspolitik 
Referat Öffentliches Recht 
[Name weggelassen] 

Justizbehörde. Postfach 30 28 22,20310 Hamburg 

Per Telefax vorab 
Generalstaatsanwaltschaft Hamburg 
z.Hd. Herr R. 

EILT SEHR! BITTE SOFORT VORLEGEN! 

14. Oktober 2004 
A z . : 9 3 5 1 E - 6 - 2 6 . 4 

Ersuchen der spanischen Justizbehörden über Interpol/SIS um Aus-
lieferung des deutschen Staatsangehörigen D., geb. am in 
Dortiges Schreiben vom 14.09.2004, Az.: Ausl. 28/03; hiesiges Schrei-
ben vom 5.10.2004 

In Benehmen mit dem Bundesminister der Justiz wird hinsichtlich des o.g. 
Verfolgten von der Ablehnungsbefugnis nach § 83b Nr. 1 IRG kein Ge-
brauch gemacht. Die Generalstaatsanwaltschaft wird gebeten, unverzüglich 
die Flag-Kennzeichnung des Verfolgten im SIS löschen zu lassen und auf-
grund der als Europäischer Haftbefehl geltenden SIS-Ausschreibung Aus-
lieferungshaft gegen den Verfolgten zu beantragen. 

Die nach § 80 Abs. 1 IRG für die Auslieferung erforderliche Erklärung 
der spanischen Behörden wird von hier aus eingeholt. 

[Name des Sachbearbeiters weggelassen] 
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II. Beschluß des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg 
vom 5. November 2004 

Hanseatisches Oberlandesgericht 
1. Strafsenat 

Geschäftszeichen: Ausi 28/03 

H a f t b e f e h l / B e s c h l u ß 

In der Sache 
betreffend die Auslieferung des syrischen und deutschen Staatsangehöri-
gen 

D., 
Beistände: a) Rechtsanwältin Gül Pinar, GK 77 

b) Rechtsanwalt Michael Rosenthal, 
Bismarckstraße 61, 76133 Karlsruhe 

hat der 1. Strafsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts 
Hamburg am 5. November 2004 durch 



II. Hanseatisches Oberlandesgericht 3 

den Vorsitzenden Richter am 
Oberlandesgericht [Name weggelassen] 

den Richter 
am Oberlandesgericht [Name weggelassen] 

den Richter 
am Amtsgericht [Name weggelassen] 

beschlossen: 
1. Die gegen den Verfolgten durch den Haftbefehl des Se-

nats vom 15. Oktober 2004 angeordnete vorläufige Aus-
lieferungshaft dauert als Auslieferungshaft fort. 

2. Der Antrag auf Aussetzung des Auslieferungsverfahrens 
und Einholung der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts über die Verfassungswidrigkeit des Euro-
päischen Haftbefehlgesetzes wird abgelehnt. 

Da nach der Anordnung der vorläufigen Auslieferungshaft des Verfolgten 
durch den Beschluß des Senats vom 15. Oktober 2004 inzwischen der als 
Auslieferungsersuchen geltende Europäische Auslieferungshaftbefehl vom 
16. September 2004 - auch in deutscher Übersetzung - übermittelt worden 
ist, die Auslieferung jedenfalls nicht von vornherein unzulässig erscheint 
(§ 15 Abs. 2 IRG) und weiterhin die Gefahr besteht, daß sich der Verfolg-
te, der sich mit seiner Auslieferung nicht einverstanden erklärt hat, wegen 
der im Falle seiner Verurteilung zu erwartenden empfindlichen Freiheits-
strafe dem Auslieferungsverfahren oder der Durchführung der Ausliefe-
rung durch Untertauchen entziehen wird, hat die vorläufige Auslieferungs-
haft nunmehr als (formelle) Auslieferungshaft fortzudauern (§ 15 Abs. 1 
Nr. 1 IRG). 

Die Einwendungen des Verfolgten, die er durch Schriftsatz der zum 
Beistand gewählten Rechtsanwältin Pinar vom 31. Oktober 2004 gegen die 
von der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg beantragte Anordnung der 
Auslieferungshaft geltend gemacht hat, greifen nicht durch. 

Bei vorläufiger Beurteilung der Sach- und Rechtslage - vor abschlie-
ßender Entscheidung über die Zulässigkeit der Auslieferung nach Eingang 
der Stellungnahme des Beistands und des Protokolls über die erneute Ver-
nehmung des Verfolgten nach § 28 IRG - erscheint die Auslieferung des 

Gründe: 

I. 
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Verfolgten an das Königreich Spanien nach dem gegenwärtigen Stand des 
Verfahrens zulässig. 
1. Ein Ersuchen der spanischen Justizbehörden um Auslieferung des Ver-
folgten (§ 2 Abs. 1 i.V.m. §§ 1 Abs. 4, 78, 79, 80 ff. IRG) liegt in Form 
des - auch in deutscher Sprache übermittelten - Europäischen Haftbefehls 
vom 16. September 2004 vor. 

Entgegen den Ausfuhrungen des Beistands leidet das Auslieferungser-
suchen an keinem zu seiner Unwirksamkeit fuhrenden formalen Mangel. 

Zwar soll nach § 83a Abs. 1 Nr. 1 IRG neben der Identität des Verfolg-
ten auch dessen Staatsbürgerschaft angegeben werden, die sich dem Euro-
päischen Haftbefehl vom 16. September 2004 allerdings nicht entnehmen 
läßt. Hierbei handelt es sich indes um eine bloße „Soll"-Vorschrift, deren 
Verletzung demzufolge nicht zwingend die beantragte Auslieferung aus-
schließt. Im vorliegenden Fall bedarf es der ausdrücklichen Mitteilung der 
Staatsangehörigkeit ausnahmsweise nicht. Zum einen ergibt sich diese 
nämlich bereits aus Ziffer 13 der vom 23. September 2003 stammenden 
Ausschreibung im Schengener Informationssystem, die nach § 83 a Abs. 2 
IRG als Europäischer Haftbefehl gilt. Darin ist die (syrische) Staatsange-
hörigkeit angegeben. Zum anderen war den spanischen Behörden auf ihr 
früheres den Verfolgten D. betreffendes Auslieferungsersuchen vom 
23. September 2003 mitgeteilt worden, daß D. neben der syrischen auch 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitze, und deshalb eine Auslieferung -
nach dem damals geltenden deutschen Recht - nicht in Betracht komme. 
Eine nochmalige Mitteilung der den deutschen Behörden bereits bekannten 
Staatsangehörigkeit des Verfolgten durch den ersuchenden Staat war des-
halb entbehrlich. Dem Verfolgten droht wegen der fehlenden Angabe sei-
ner deutschen Staatsbürgerschaft im Europäischen Haftbefehl auch kein 
Nachteil. Denn diese steht nach den durchgeführten Ermittlungen zweifels-
frei fest, so dass die zum Schutze eines deutschen Staatsangehörigen auf-
gestellten zusätzlichen besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 80 
IRG hier eingreifen. 

Entgegen den Ausführungen des Beistands im Schriftsatz vom 31. Ok-
tober 2004 (unter Ziff. I. 2.) sind in dem Europäischen Haftbefehl vom 
16. September 2004 nicht nur die spanischen Strafvorschriften (Art. 515.2 
und Art. 516.2 des spanischen StGB), sondern - unter Buchstabe e) - auch 
Art und rechtliche Würdigung der Straftat (Mitgliedschaft in einer terrori-
stischen Organisation) sowie die Handlungen des Verfolgten, die diesen 
Tatbestand nach Auffassung des spanischen Gerichts erfüllen, angegeben 
worden. 

Die Einwendung des Verfolgten (unter Ziff. I. 3. des genannten Schrift-
satzes), er sei nicht ordnungsgemäß über einen versäumten Gerichtstermin 
unterrichtet worden, ist unerheblich, weil hier nicht um eine Auslieferung 
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zur Strafvollstreckung aufgrund eines in Abwesenheit des Verfolgten er-
gangenen Urteils ersucht wird. Vielmehr soll der Verfolgte zwecks Straf-
verfolgung ausgeliefert werden. 
2. Auch die materiellen Voraussetzungen für die Auslieferung sind nach 
dem gegenwärtigen Erkenntnisstand erfüllt. 

Da keine Auslieferungshindernisse ersichtlich sind, wird dem zulässigen 
Ersuchen höchstwahrscheinlich stattzugeben sein (§ 79 IRG). 

Die beiderseitige Strafbarkeit im ersuchenden und im ersuchten Staat ist 
nach § 81 Abs. 1 Nr. 4 IRG nicht zu prüfen, wenn - wie hier - die dem Er-
suchen zugrundeliegende Tat nach dem Recht des ersuchenden Staates eine 
Strafbestimmung verletzt (vorliegend: Art. 515.2 und 516.2 des spanischen 
StGB), die den in Art. 2 Abs. 2 des Rahmenbeschlusses des Rates vom 
13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfah-
ren zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug genommenen Deliktsgruppen 
zugehörig ist (hier: Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und Ter-
rorismus). Auf eine Strafbarkeit des Verfolgten nach deutschem Recht 
kommt es danach nicht an. 

Die Zulässigkeitsvoraussetzung des § 81 Nr. 1 IRG ist erfüllt; denn 
nach dem Recht des ersuchenden Mitgliedstaates ist die Tat mit einer Frei-
heitsstrafe im Höchstmaß von mindestens zwölf Monaten, nämlich mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwanzig Jahren (Buchstabe c Nr. 1 des Europäischen 
Haftbefehls), bedroht. 

Der Auslieferung steht auch nicht die Vorschrift des § 80 Abs. 1 IRG 
entgegen, derzufolge die Auslieferung eines Deutschen zum Zwecke der 
Strafverfolgung nur zulässig ist, wenn gesichert ist, daß der ersuchende 
Mitgliedstaat nach Verhängung einer rechtskräftigen Freiheitsstrafe oder 
sonstigen Sanktion anbieten wird, den Verfolgten auf seinen Wunsch zur 
Vollstreckung in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zurückzuüberstel-
len. Eine entsprechende Erklärung liegt vor. Auf die an das Justiz-
ministerium in Madrid gerichtete Anfrage der Justizbehörde der Freien und 
Hansestadt Hamburg vom 19. Oktober 2004 hat der mit der Beantwortung 
dieses Schreibens beauftragte spanische Richter am 29. Oktober 2004 er-
klärt, es gebe im Falle der Verurteilung des Verfolgten keine Einwände 
gegen eine Verbüßung der Freiheitsstrafe in Deutschland, falls der Ver-
folgte dies wünschen sollte. Dies reicht aus. Anhaltspunkte dafür, daß die 
Regierung des Königreichs Spanien Art. 5 Nr. 3 des Rahmenbeschlusses 
des Rates über den Europäischen Haftbefehl vom 13. Juni 2002, der die 
Rücküberstellung betrifft, trotz dieser abgegebenen Erklärung mißachten 
wird, sind nicht ersichtlich. 

Daß die Bewilligung der Auslieferung nach § 83b Nr. 1 IRG abgelehnt 
werden kann, wenn - wie im vorliegenden Fall - gegen den Verfolgten 
wegen derselben Tat, die dem Auslieferungsersuchen zugrundeliegt, im 
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Geltungsbereich dieses Gesetzes ein strafrechtliches Verfahren (hier vom 
Generalbundesanwalt unter dem Aktenzeichen 2 BJs 72/01-5) geführt 
wird, steht der Zulässigkeit der Auslieferung ebenfalls nicht entgegen. 
Diese Vorschrift betrifft nicht die Zulässigkeit der Auslieferung, über die 
der Senat allein zu entscheiden hat, sondern deren Bewilligung. Zudem hat 
die Freie und Hansestadt Hamburg am 14. Oktober 2004 ausdrücklich er-
klärt, daß im Benehmen mit dem Bundesministerium der Justiz von der 
Ablehnungsbefugnis nach § 83b Nr. 1 IRG kein Gebrauch gemacht wird. 
Eine etwaige spätere Bewilligung der Auslieferung, wäre nach § 74b IRG 
nicht anfechtbar. Diese Regelung darf nicht dadurch unterlaufen werden, 
daß das Oberlandesgericht die nicht in seine Kompetenz fallende Entschei-
dung über die Bewilligung der Auslieferung im voraus - wie vom Verfolg-
ten unter Ziff. II. 1 b) des Schriftsatzes seines Beistands vom 31. Oktober 
2004 erstrebt - auf mögliche Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermes-
sens von der Ablehnungsbefugnis des § 83b IRG durch die Bewilligungs-
behörde gleichwohl überprüft. 

Im übrigen läge auch kein „erkennbarer Ermessensfehlgebrauch" (so 
S. 7 des genannten Schriftsatzes des Beistands) vor, wenn die Auslieferung 
bewilligt würde. Es trifft nicht zu, daß der Verfolgte als Deutscher wegen 
einer Tat, die ausschließlich auf deutschem Hoheitsgebiet verübt wurde 
und die nach deutschem Recht zur Tatzeit nicht strafbar war, ausgeliefert 
werden soll (vgl. S. 4 Abs. 1 des Schriftsatzes). Nachdem im Haftbefehl 
geschilderten Sachverhalt, dessen Grundlage zu überprüfen der Senat kei-
nen Anlaß hat (§ 10 Abs. 2 IRG), soll er die terroristische Vereinigung u.a. 
auch im Kosovo unterstützt und zum Zwecke der Förderung dieser Organi-
sation persönlich Verbindung zu Mitgliedern der AI Qaida-Zelle in Spani-
en (in Madrid und Granada) gehalten haben. 

Das Rückwirkungsverbot des Art. 103 Abs. 2 GG wird durch die Aus-
lieferung nicht verletzt. Der Verfolgte soll nicht von einem deutschen Ge-
richt wegen einer Tat, deren Strafbarkeit vor deren Begehung nicht gesetz-
lich bestimmt war, bestraft werden. Vielmehr soll er an einen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union übergeben werden, gegen dessen Strafnormen er 
im Ausland zu einem Zeitpunkt verstoßen haben soll, als die Tat dort nach 
dem Recht des ersuchenden Staates strafbar war. Insoweit widerspäche die 
Auslieferung nicht wesentlichen Grundsätzen der deutschen Rechts-
ordnung, die eine solche Rechtshilfe nach § 73 IRG unzulässig machte. 
Sonstige Auslieferungshindernisse sind nicht ersichtlich. 

II. 
Dem unter Ziffer IV des Schriftsatzes der Rechtsanwältin Pinar vom 
31. Oktober 2004 gestellten Antrag auf Aussetzung des Auslieferungsver-
fahrens und Einholung einer Vorabentscheidung des Bundesverfassungsge-


